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INTER Tierhalterhaftpflichtversicherung

Allgemeine Versicherungsbedingungen flr die Tierhalterhaftpflichtversicherung (AVB THV)

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung
Teil A enthélt Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung:

- Abschnitt Al gilt fir die allgemeinen und besonderen privaten Risiken als privater Hunde- und Pferdehalter.
- Abschnitt A2 gilt fir Gewéasserschaden und Schdden nach dem Umweltschadensgesetz (besondere Umweltrisiken).
- Abschnitt A3 gilt fir Forderungsausfallrisiken.

- Abschnitt A4 enthélt Garantieleistungen, die Gber den Versicherungsschutz hinaus geboten werden.

Die Gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Prémienregulierung und zur
Préamienangleichung.

Teil B enthélt Regelungen (iber allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien:

- Abschnitt Bl regelt den Beginn des Versicherungsschutzes und die Prémienzahlung.
- Abschnitt B2 regelt die Dauer und das Ende des Vertrags sowie dessen Kiindigung.

- Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen.

MaBgeblich flir den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nachtrage.

INTER Allgemeine Versicherung AG
Erzbergerstr. 9-15
68165 Mannheim

INTER Service Center

Telefon 0 621/ 427 - 427

Telefax 0621/ 427 - 944

info@inter.de

www.inter.de
www.inter.de/kontakt-service/inter-service-center/rueckrufservice-callback-service/

Seite 1/38



INTER Allgemeine Versicherung AG

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt Thema

Abschnitt A1 Privates Tierhalterhaftpflichtrisiko

Al-1 Versicherte Eigenschaften, Tatigkeiten, (versichertes Risiko)

Al-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhaltnis zwischen den
Versicherten (Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen)

Al1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

Al-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers

Al1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme,
Jahreshdchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung)

Al1-6 Besondere Regelungen fiir einzelne private Risiken (Versicherungsschutz,
Risikobegrenzungen und besondere Ausschliisse)

Al-6.1 Allgemeines Umweltrisiko

A1-6.2 Abwésser

A1-6.3 Schaden an gemieteten, geliehenen, gepachteten oder geleasten Sachen

A1-6.4 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhanger

A1-6.5 Schéaden im Ausland

Al-6.6 Vermdgensschaden

A1-6.7 Selbststandige nebenberufliche Tatigkeiten

A1-6.8 Bergungs- und Rettungskosten (gilt nur fur die Tariflinie Premium)

A1-6.9 Neuwertentschadigung (gilt nur fur die Tariflinie Premium)

A1-6.10 Préamienbefreiung bei Arbeitslosigkeit (gilt nur flr die Tariflinie Premium)

A1-6.11 Verzicht auf Anrechnung des Mitverschuldens (gilt nur fir die Tariflinie Premium)

Al-6.12 Sonstige Besondere Regelungen zur Tierhalterhaftpflichtversicherung

A1-6.13 Besondere Regelungen zur Hundehalterhaftpflichtversicherung

A1-6.14 Besondere Regelungen zur Pferdehalterhaftpflichtversicherung

Al1-7 Alilgemeine Ausschliisse

Al-7.1 Vorsatzlich herbeigefliihrte Schaden

Al-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten
und sonstigen Leistungen

A1-7.3 Anspriiche der Versicherten untereinander

Al-7.4 Schadenfalle von Angehdrigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich
verbundenen Personen

Al-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag

Al-7.6 Schaden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

A1-7.7 Asbest

A1-7.8 Gentechnik

imleEr

VERSICHERUNGSGRUPPE

Seite

Seite 2/38



INTER Allgemeine Versicherung AG

A1-7.9
A1-7.10
A7

A-712
A1-7.13
A-714
A1-715
A1-716
A-7.17
A1-8

A1-8.1

A1-8.2

A1-9
A1-10

Abschnitt A2
A2-1

A2-11

A2-1.2

A2-1.3

A2-2

A2-2.2

A2-2.3

Abschnitt A3
A3-1
A3-2
A3-3
A3-4
A3-5
A3-5.1
A3-5.2
A3-5.3
A3-5.4
A3-5.5
A3-5.6
A3-5.7

Persdnlichkeits- und Namenrechtsverletzung

Anfeindung, Schikane, Belastigung und sonstige Diskriminierung
Ubertragung von Krankheiten

Senkungen, Erdrutschungen, Uberschwemmungen

Strahlen

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhanger

Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplatze

Wasserfahrzeuge

Schaden im Zusammenhang mit der Ubertragung elektronischer Daten
Verdnderungen des versicherten Risikos (Erh6hungen und Erweiterungen)
aus Erhéhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos

aus Erhéhungen des versicherten Risikos durch Anderung bestehender oder Erlass
neuer Rechtsvorschriften

Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

Fortsetzung der Tierhalterhaftpflichtversicherung nach dem Tod des
Versicherungsnehmers

Besondere Umweltrisiken

Gewadsserschaden (auBer Anlagerisiko)

Umfang des Versicherungsschutzes

Rettungskosten

Ausschlisse

Sanierung von Umweltschaden gemaB Umweltschadensgesetz (USchadG)
Ausland

Ausschlisse

Forderungsausfallrisiko

Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
Leistungsvoraussetzungen

Umfang der Forderungsausfalldeckung

Besondere Ausschliisse fiir das Forderungsausfallrisiko
Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)
Versicherte Personen

Hinweis auf die zu Grunde liegenden Bedingungen:

Nicht versicherte Rechtsangelegenheiten

Leistungsumfang

Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

Stichentscheid

Risikotrager des Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutzes

18
18

19

19

19
19
19
20
20
20
20

21
21
21
22
22

22
22
22
23
23
23
2%
2%

Seite 3/38



INTER Allgemeine Versicherung AG

Abschnitt A4 Garantieleistungen

A4-1

A4-2
A4-3
A4-4
A4-5
A4-6

A4-7

A4-8
A4-9

A(GB)-1
A(GB)-2

A(GB)-3
A(GB)-4
A(GB)-5
A(GB)-6
A(GB)-7

Abschnitt Bl
B1-1

B1-2

B1-2.1

B1-2.2

B1-2.3

B1-3

B1-3.1
BI1-3.2
B1-3.3
B1-4
Bl-411
B1-4.2

Verzicht auf Einrede der Vorvertraglichkeit beim Versichererwechsel
Versehentliche Obliegenheitsverletzung

Arbeitskreis Beratungsprozesse

Leistungsgarantie gegeniiber GDV-Musterbedingungen

Kiinftige Leistungsverbesserungen - Upgrade-Klausel

Verzicht auf Riicktritt bei vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung
(gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Verzicht auf Kiindigung im Erstversicherungsfall
(gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Summen- und Konditionsdifferenzdeckung (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Besserstellungsklausel (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Abtretungsverbot

Veranderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf die Pramie
(Pramienregulierung)

Pramienangleichung und Kiindigungsrecht nach Pramienangleichung
Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht fiir private Haftpflichtrisiken)
Regressverzicht

Beschwerdestellen / Aufsichtsbehorde / Streitbeilegung

Gerichtsstande

Beginn des Versicherungsschutzes, Pramienzahlung
Beginn des Versicherungsschutzes

Pramienzahlung, Versicherungsperiode, Pramienberechnungsgrundlage
Préamienzahlung
Versicherungsperiode

Versicherungsjahr

Falligkeit der Erst- oder Einmalpramie,
Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung

Falligkeit der Erst- oder Einmalpramie
Rlcktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Leistungsfreiheit des Versicherers

Folgepramie

Falligkeit

Verzug und Schadensersatz

25
25
25
25
25
25

25

25
26
26

27

27
27
28
28
28
29

30
30
30

30

30
30

30
30
30
30

30
30
3

Seite 4/38



INTER Allgemeine Versicherung AG

B1-4.3
Bl-4.4
B1-4.5
B1-4.6
B1-5
BI1-5.1
B1-5.2
B1-6
B1-6.1
B1-6.2

Abschnitt B2
B2-1
B2-1.1
B2-1.2
B2-1.3
B2-1.4
B2-1.5
B2-2
B2-2.1
B2-2.1.1
B2-2.2
B2-2.3
B2-3
B2-3.1
B2-3.2
B2-3.3
B2-3.4

Abschnitt B3
B3-1

B3-1.1
B3-1.2
B3-1.2.1
B3-1.2.2
B3-1.2.3
B3-1.3
B3-1.4

Mahnung

Leistungsfreiheit nach Mahnung

Kindigung nach Mahnung

Zahlung der Prdmie nach Kiindigung
Lastschriftverfahren

Pflichten des Versicherungsnehmers
Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

Pramie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Allgemeiner Grundsatz

31
31
31
31
31
31
31
32
32

Préamie oder Geschéaftsgebihr bei Widerruf, Ricktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 32

Dauer und Ende des Vertrags/Kiindigung

Dauer und Ende des Vertrags
Vertragsdauer

Stillschweigende Verlangerung

Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Klindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Wegfall des versicherten Interesses
Kiindigung nach Versicherungsfall
Kindigungsrecht

Der Versicherungsvertrag kann gekiindigt werden, wenn
Klndigung durch Versicherungsnehmer
Klndigung durch Versicherer

VerauBerung und deren Rechtsfolgen
Ubergang der Versicherung

Kindigung

Pramie

Anzeigepflichten

Anzeigepflicht, Gefahrerh6hung, andere Obliegenheiten

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

bis zum Vertragsschluss

Vollsténdigkeit und Richtigkeit von Angaben Gber gefahrerhebliche Umstande

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Rucktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Kindigung

Vertragsanderung

Frist und Form flr die Auslibung der Rechte des Versicherers

Hinweispflicht des Versicherers

32

32
32
32
32
33
33

33
33
33
33
33

33
33
33
33
34

34

34
34
34
34
34
34
35
35

Seite 5/38



INTER Allgemeine Versicherung AG

B3-1.5
B3-1.6
B3-1.7
B3-2
B3-3
B3-3.1
B3-3..2
B3-3.2
B3-3.3

Abschnitt B4
B4-1
B4-2
B4-2.1
B4-2.2
B4-2.3
B4-3
B4-3.1
B4-3.2
B4-3.3
B4-4
B4-5
B4-5.1
B4-5.2
B4-6
B4-7

Ausschluss von Rechten des Versicherers
Anfechtung
Erléschen der Rechte des Versicherers

Entfallt

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
Rechtsfolgen

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Weitere Regelungen

Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
Erklarungen und Anzeigen, Anschriftendnderung
Form, zusténdige Stelle

Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensanderung
Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Volimacht des Versicherungsvertreters
Erklarungen des Versicherungsnehmers

Erklarungen des Versicherers

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Verjahrung

Ortlich zustindiges Gericht

Klagen gegen den Versicherer

Klagen gegen Versicherungsnehmer

Anzuwendendes Recht

Embargobestimmung

35
35
35
35

35
35
35
35
36

36
36
37

37

37
37

37
37
37
37

37

37
37
38

38
38

Seite 6/38



INTER Allgemeine Versicherung AG

Teil A

Abschnitt Al Privates Tierhalterhaftpflichtrisiko

Al-1

A1-2

A1-2.1

A1-2.2

A1-2.3

Al1-2.4

Al1-3

A1-3.1

A1-3.2

Versicherte Eigenschaften, Tatigkeiten, (versichertes Risiko)

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Halter der im Versicherungsschein bezeichneten Hunde - im Weiteren auch Hundehalterhaftpflicht genannt - und/oder
Reit- und Zugtiere (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel, usw.) - im Weiteren auch Pferdehalterhaftpflicht genannt.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter von Jagdhunden, wenn bereits Versi-
cherungsschutz durch eine Jagd-Haftpflichtversicherung besteht.

Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhaltnis zwischen den Versicherten (Ver-
sicherungsnehmer und mitversicherten Personen)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

A1-2.1.1  der Familienangehorigen des Versicherungsnehmers sowie aller sonstigen mit dem Versicherungsnehmer in
hauslicher Gemeinschaft lebenden Personen,

A1-2.1.2  des nicht gewerbsmaBig tatigen Tierhiters und/oder (Fremd-)Reiters in dieser Eigenschaft,

A1-2.1.3  der nicht gewerbsmaBigen Reitbeteiligung und Haltergemeinschaften (Reitbeteiligungen sind auf gewisse
Dauer angelegte Rechtsverhéltnisse iber die regelméaBige Benutzung des versicherten Reitpferdes gegen Be-
teiligung an den Unterhaltskosten).

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Anspriiche der Tierh(ter, Fremdreiter und Reitbeteiligten gegen den
Versicherungsnehmer. Abweichend zu Al-7.3 sind ebenso Anspriiche von unverheirateten Kindern sowie Familienange-
hérigen des Versicherungsnehmers gegen diesen versichert, wenn diese nicht in hauslicher Gemeinschaft mit dem Versi-
cherungsnehmer leben.

Versichert sind auch etwaige Ubergangsfahige Regressanspriche von Sozialversicherungstragern, privaten Krankenver-
sicherungstragern, 6ffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschaden.

Alle flr den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend
anzuwenden. Dies gilt nicht fiir die Bestimmungen Gber die Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das neue Risiko nur fiir
eine mitversicherte Person entsteht.

Unabhangig davon, ob die Voraussetzungen fur Risikobegrenzungen oder Ausschlisse in der Person des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfallt der Versicherungsschutz sowohl fir den Versicherungsneh-
mer als auch flr die mitversicherten Personen.

Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer austiben. Fir die Erflllung der Obliegen-
heiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verantwortlich.

Versicherungsschutz, Versicherungsfall

Versicherungsschutz besteht fiir den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines wahrend der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergeben-
den Vermdgensschaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schadigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis gefihrt hat, kommt es nicht an

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche, auch wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt,
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A1-3.3

Al-4

Al-4.1

A1-4.2

A1-4.3

Al-4.4

A1-5

A1-5.1

a) auf Erfillung von Vertrdgen, Nacherfillung, aus Selbstvornahme, Ricktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der
Leistung;

b) wegen Schaden, die verursacht werden, um die Nacherfiillung durchfiihren zu kénnen;

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemaéBe Vertragserfillung;
e) auf Ersatz von Vermdgensschaden wegen Verzégerung der Leistung;

f) wegen anderer an die Stelle der Erfiillung tretender Ersatzleistungen.

Kein Versicherungsschutz besteht flir Anspriiche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage iber
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers

Der Versicherungsschutz umfasst

- die Prifung der Haftpflichtfrage,
- die Abwehr unberechtigter Schadensersatzanspriiche und
- die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskrafti-
gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschadigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden
ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-
standen hatte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung fiir den Versicherer festgestellt,
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollméachtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzanspriche
zweckmaBig erscheinenden Erklarungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit Gber Schadensersatzanspriiche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer bevollméachtigt, den Prozess zu fiihren. Der Versicherer fiihrt dann den Rechtsstreit auf seine
Kosten im Namen des Versicherungsnehmers.

Der Versicherer hat das Recht, den Prozess durch eine von ihm beauftragte Person oder von ihm ausgewahlten Rechtsan-
walt seiner Wahl zu fihren. Kostenerstattungen, welche Aufwande des Versicherers betreffen, stehen ausschlieBlich die-
sem zu. Der Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen treten derartige kiinftige Anspriiche schon jetzt an den
annehmenden Versicherer ab.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers fir den Versicherungsnehmer von dem Versi-
cherer gewlinscht oder genehmigt, so tragt der Versicherer die gebihrenordnungsmaBigen oder die mit ihm besonders
vereinbarten hdheren Kosten des Verteidigers.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevollmachtigt, dieses Recht auszuliben.

Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshéchstersatzleistung, Serienscha-
den, Selbstbeteiligung)

Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschadigungspflichtige Personen er-
streckt.

Die Versicherungssumme betrégt fiir Personen- und Sach- und Vermégensschéaden;

- inder Tariflinie Exklusiv 30.000.000 Euro;

- inder Tariflinie Premium 50.000.000 Euro.

Die maximale Entschadigungsleistung belauft sich fir Einzelpersonenschaden auf15.000.000 Euro je Versicherungsfall.
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A1-5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Die Entschadigungsleistungen des Versicherers sind fur alle Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres auf das Dop-
pelte der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

A1-5.3 Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfélle gelten als ein Versicherungsfall (Se-
rienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfalle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
oder
- aufder Lieferung von Waren mit gleichen Mangeln

beruhen.

A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der Entschadigungsleistung des
Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen Nachtrégen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch
wenn die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme Ubersteigen, wird die
Selbstbeteiligung vom Betrag der begriindeten Haftpflichtanspriiche abgezogen. A1-5.1Satz 1 bleibt unberihrt.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer auch bei Schaden, deren Hohe die Selbstbeteiligung
nicht Gibersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzanspriiche verpflichtet.

A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragt der Ver-
sicherer die Prozesskosten im Verhaltnis der Versicherungssumme zur Gesamthohe dieser Anspriiche.

A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschadigten Rentenzahlungen zu leisten und Gbersteigt der Kapitalwert der Rente
die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verblei-
benden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhaltnis der Versicherungssumme
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

Fir die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung tber den Versicherungsschutz in
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils glltigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende
Restversicherungssumme (bersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt.

A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer flir den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschadigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6 Besondere Regelungen fiir einzelne private Risiken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzun-
gen und besondere Ausschliisse)
Al-6 regelt den Versicherungsschutz fiir einzelne private Risiken, deren Risikobegrenzungen und die fiir diese Risiken
geltenden besonderen Ausschliisse.

Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthalt, finden auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle anderen Ver-
tragsbestimmungen Anwendung (z. B. Al-4 - Leistungen der Versicherung oder Al-7 - Allgemeine Ausschliisse).

A1-6.1 Allgemeines Umweltrisiko
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schaden durch Um-
welteinwirkung.

Schaden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie durch Stoffe, Erschitterungen, Gerdusche, Druck, Strahlen, Gase,
Dampfe, Warme oder sonstige Erscheinungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser (auch Gewésser)
ausgebreitet haben.

Zu Schaden nach dem Umweltschadensgesetz siehe Abschnitt A2 (besonderes Umweltrisiko).
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A1-6.2 Abwasser

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schaden durch Abwasser. Bei Sachschaden
gilt dies ausschlieBlich fir Schaden durch hausliche Abwasser.

A1-6.3 Schaden an gemieteten, geliehenen, gepachteten oder geleasten Sachen

A1-6.3.1

Versichert ist - abweichend von Al-7.5 - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers in seiner Eigen-
schaft als Tierhalter aus der Beschadigung von zu privaten Zwecken gemieteten, geliehenen, gepachteten oder
geleasten

a)

c)

d)

e)

Grundstticken, Gebauden, Wohnungen, Wohnraumen und Raumen in Gebduden sowie Stallungen, Reithal-
len, Boxen und Koppeln;

In der Pferdehalterhaftpflicht ist in der Tariflinie Exklusiv die Entschadigung auf 5.000 Euro je Versiche-
rungsfall begrenzt.

beweglichen Einrichtungsgegenstanden in Ferienunterkiinften (Ferienwohnung/- haus, Hotelzimmer,
Schiffskabine, Schlafwagenabteil sowie fest installierter Wohnwagen und Campingcontainer);

In der Pferdehalterhaftpflicht ist in der Tariflinie Exklusiv die Entschadigung auf 5.000 Euro je Versiche-
rungsfall begrenzt.

sonstigen fremden beweglichen Sachen sowie aus der Vernichtung, dem Abhandenkommen oder dem
Verlust;

In der Hundehalterhaftpflicht ist in der Tariflinie Exklusiv die Entschadigung auf 5.000 Euro je Schaden-
ereignis begrenzt.

In der Pferdehalterhaftpflicht ist in der Tariflinie Exklusiv die Entschadigung auf 5.000 Euro je Schaden-
ereignis begrenzt.

Versicherungsschutz besteht auch, wenn die sonstigen fremden beweglichen Sachen Gegenstand eines
besonderen Verwahrungsvertrages sind.

Zu diesen Sachen gehdren auch medizinische Gerate, die dem Versicherten zu Diagnosezwecken oder zur
Anwendung Uberlassen werden, soweit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist.

Hunde- und Pferdetransportanhangern, auch wenn die Beschadigung aus dem Gebrauch eines Kraftfahr-
zeuges entstanden ist - insofern abweichend von Al1-7.14 dieser Bedingungen;

Die Entschadigungsleistung ist begrenzt auf

- in der Tariflinie Exklusiv: 5.000 Euro

- in der Tariflinie Premium: 10.000 Euro

je Versicherungsfall.

gilt nur fiir die Tariflinie Premium: Kraftfahrzeugen, auch wenn die Besch&digung aus dem Gebrauch
dieser entstanden ist - insofern abweichend von Al-7.14 dieser Bedingungen;

Als Kraftfahrzeug gelten:

- Personenkraftwagen,

- Kraftrader

soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beférderung von nicht mehr als 9 Personen (einschlieB-
lich Flihrer) bestimmt sind.

Die Entschadigungsleistung ist begrenzt auf 500 Euro je Versicherungsfall, maximal das Doppelte fiir alle
Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres, sofern kein anderer Versicherer Versicherungsschutz bietet
oder Uber andere Versicherungsvertrage ungedeckte Selbstbeteiligungen vereinbart sind.

gilt nur fiir die Tariflinie Premium: mobilen Wohnwé&gen und Wohnmobilen bis 4 t zuldssigem Gesamtge-
wicht, auch wenn die Beschadigung aus dem Gebrauch eines dieser entstanden ist - insofern abweichend
von Al1-7.14 dieser Bedingungen.

Die Entschadigungsleistung ist begrenzt auf 500 Euro je Versicherungsfall, maximal das Doppelte fiir alle
Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres, sofern kein anderer Versicherer Versicherungsschutz bietet
oder Giber andere Versicherungsvertrage ungedeckte Selbstbeteiligungen vereinbart sind.

A1-6.3.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen

a)

Abnutzung, VerschleiB und GberméBiger Beanspruchung;
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A1-6.3.3

b) Schaden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und
Gasgeraten und allen sich daraus ergebenden Vermdgensschaden;

c) Glasschaden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;
d) Schéaden infolge von Schimmelbildung;
e) Schaden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe einer versicherten Person dienen;

f)  Sch&den an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und Wertpapieren.

Gilt nur fiir die Tariflinie Premium: Der Versicherer verzichtet - abweichend von Al-6.3.2 - auf den Einwand
der UbermaBigen Beanspruchung bei Mietsachschaden mit einer Forderungshdhe bis 500 Euro.

A1-6.4 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhanger

A1-6.4.1

A1-6.4.2

Versichert ist - abweichend von Al-7.14 - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schéa-
den, die verursacht werden durch den Gebrauch ausschlieBlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhangern:

a) nurauf nicht 6ffentlichen Wegen und Platzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Ricksicht auf eine bau-
artbedingte Hochstgeschwindigkeit;

b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit;

c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Héchstgeschwindigkeit;

d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Héchstgeschwindigkeit;

e) Kraftfahrzeug-Anhénger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht 6ffentlichen Wegen und
Platzen verkehren.

Fir die vorgenannten Fahrzeuge gilt:

Diese Fahrzeuge dirfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, daflir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Platzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, daflir zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von
einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung
von Obliegenheiten).

A1-6.5 Schaden im Ausland

A1-6.5.1

A1-6.5.2

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versiche-
rungsfalle ausschlieBlich, wenn diese

- aufeine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zuriickzu-
flhren sind;

- beieinem vorlibergehenden Auslandsaufenthalt in Europa eingetreten sind;

Der Geltungsbereich Europa umfasst den Kontinent Europa im geografischen Sinn zuzlglich der auBereuropéi-
schen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira;

- beieinem vorlibergehenden Auslandsaufenthalt auBerhalb Europas maximal bis zu 5 Jahren eingetreten
sind.

Voraussetzung flir den Versicherungsschutz ist eine deutsche Meldeadresse.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Anspriiche auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbeson-

dere punitive oder exemplary damages.

Hat der Versicherungsnehmer durch behdrdliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen
aufgrund seiner im Umfang dieses Vertrages versicherten gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der
Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zur Héhe von 100.000 Euro zur Verfi-

gung.
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A1-6.5.3

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die
Kaution héher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbe-
trag zurtickzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, GeldbuBe oder flir die Durchsetzung nicht
versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehdéren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfullt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

A1-6.6 Vermoégensschaden

A1-6.6.1

A1-6.6.2

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermégensschaden, die weder
durch Personen- noch durch Sachschaden entstanden sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Vermdgensschaden

a) durchvom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder flr seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prifender oder gutachterlicher Tatigkeit;

c) aus Ratschldgen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) ausVermittlungsgeschaften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-stlicks-, Leasing- oder &hnlichen wirtschaftlichen Geschaf-
ten, aus Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenflihrung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

g) aus Rationalisierung und Automatisierung;

h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutz-rechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlagen;

j)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand,
Geschaftsfihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien /Or-
gane im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behdrdlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m) aus Schaden durch stédndige Emissionen (z. B. Gerausche, Gerliche, Erschiitterungen).

A1-6.7 Selbstidndige nebenberufliche Tatigkeiten

A1-6.7.1

A1-6.7.2

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus selbststéndigen Nebentéatigkeiten
innerhalb Deutschlands mit einer Versicherungssumme von 10.000.000 Euro, die mit dem versicherten Tier
betrieben werden. Versichert sind ausschlieBlich Tatigkeiten mit Verwendung des versicherten Tieres

- alsSchulungshund bzw. -pferd;
- als Rettungs- oder Suchhund bzw. -pferd;

- zutherapeutischen Zwecken.

Leistungsvoraussetzungen

- Eshandelt sich um eine selbststandige Nebentéatigkeit, die in der Freizeit des Versicherungsnehmers aus-
gelibt wird; der Gberwiegende Lebensunterhalt wird anderweitig bestritten.

- Eswird kein Personal beschaftigt.

- DerUmsatzin den letzten zw6If Monaten vor dem Schadeneintritt betrug héchstens
- inder Tariflinie Exklusiv: 6.000 Euro,

- in der Tariflinie Premium: 22.000 Euro.
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Sofern der Umsatz den genannten Betrag Ubersteigt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei.

Treffen diese Voraussetzungen nicht oder nicht mehr zu, besteht kein Versicherungsschutz fiir Schaden im
Zusammenhang mit der Nebentatigkeit. Die Bestimmungen in A1-8 (Erhéhung und Erweiterung des versicher-
ten Risikos) und A1-9 (Vorsorgeversicherung) finden keine Anwendung.

A1-6.7.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Anspriiche
a) wegen Schaden aus der Verwendung von Kutschen, Planwagen oder Schlitten;
b) ausderVermietung oder dem gewerbsmaBigen Verleih von Reittieren;
c) ausder Erteilung von Reitunterricht;
d) wegen Schaden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermdgenssch&den, wenn

- die Schaden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers an diesen
Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beférderung, Prifung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Tatigkeit betroffen waren;

- die Schaden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfiih-
rung seiner gewerblichen oder beruflichen Tatigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefla-
che und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

- die Schaden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers entstanden
sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tatigkeit offensichtlich notwendige
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schaden getroffen hatte.

e) wegenVermdgensschaden;

f)  wegen Schéden durch Risiken, die nicht dem Charakter der selbststandigen Nebenberufstétigkeit ent-
sprechen.

A1-6.8 Bergungs- und Rettungskosten (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schaden durch 6ffentlich-rechtliche und private Bergungen des versicherten
Tieres inkl. der Bergungskosten.

A1-6.9 Neuwertentschadigung (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Der Versicherer leistet auf Wunsch des Versicherungsnehmers fiir Sachschaden Schadenersatz zum Neuwert.

Darlber hinaus ersetzt der Versicherer auch die Differenz zwischen Neu- und Zeitwert, wenn der Versicherungsnehmer
wahrend der Wirksamkeit dieses Vertrages durch einen Hund oder ein Reit- und Zugtier eines Dritten einen Schaden er-
leidet und der Tierhalterhaftpflichtversicherer des Schadigers diesen zum Zeitwert reguliert hat.

Wenn ein Schaden Uber die Forderungsausfalldeckung gemaR A3 zum Zeitwert reguliert wird, gilt diese Regelung ent-
sprechend.

Die Héchstentschadigung ist auf 5.000 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt.

Der beschadigte/zerstorte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschadigung/Zerstdrung nicht alter als 24 Monate ab
Kaufdatum sein. Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungsnehmer. Kann das Kaufdatum nicht nachge-
wiesen werden, besteht lediglich Anspruch auf Zeitwertentschadigung.

Ausgeschlossen ist die Entschadigung zum Neuwert bei Schaden an

a) mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z. B. Mobile Telefone, Pager),

b) Computern jeder Art, auch tragbaren Computersystemen (z. B. Laptop, Tablet-PC),

c) Film-und Fotoapparaten,

d) tragbaren Musik- oder Videowiedergabegeréten (z. B. MP3-Player, CD-Wiedergabegerate),

e) Brillenjeder Art.
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A1-6.10 Primienbefreiung bei Arbeitslosigkeit (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Wenn der Versicherungsnehmer wahrend der Versicherungsdauer unverschuldet arbeitslos wird und

- mindestens 12 Monate vollbeschéaftigt gewesen ist

- die Arbeitslosigkeit mindestens 1 Monat andauert

- keiner bezahlten Beschaftigung mehr nachgeht

- beider Agentur flr Arbeit (,Arbeitsamt”) als arbeitslos gemeldet ist

- die Pramie zu diesem Vertrag gezahlt ist,
wird dieser Vertrag fur die Dauer der Arbeitslosigkeit, langstens flir 12 Monate, pramienfrei gestellt.
Die Prémienfreistellung entfallt mit Beginn des Monats, in dem die Arbeitslosigkeit endet.

Selbststandige gelten als arbeitslos, wenn sie ihre selbststdndige Tatigkeit auBer durch Arbeitsunféhigkeit, unfreiwillig
und nicht nur voriibergehend eingestellt haben (z. B. wegen Insolvenz).

Der Beginn und die Beendigung der Arbeitslosigkeit ist uns unverziglich anzuzeigen.

A1-6.11 Verzicht auf Anrechnung des Mitverschuldens (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)
Der Versicherer verzichtet auf Wunsch des Versicherungsnehmers bei Schaden bis 500 Euro auf die Anrechnung eines
mitwirkenden Verschuldens oder einer mitwirkenden Verantwortlichkeit des Geschadigten gem. § 254 BGB.

A1-6.12 Sonstige Besondere Regelungen zur Tierhalterhaftpflichtversicherung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen
a) Schéaden durch gewollten und ungewollten Deckakt,
b) Schaden durch tierische Ausscheidungen,

c) Flurschaden.
A1-6.13 Besondere Regelungen zur Hundehalterhaftpflichtversicherung
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

a) alsHalter von Welpen des versicherten Hundes bis zu einem Alter von
- inder Tariflinie Exklusiv: 12 Monaten,
- inder Tariflinie Premium: 18 Monaten;

Voraussetzung ist, dass sich die Welpen und das Muttertier (Hiindin) bis dahin im Besitz des Versicherungsnehmers
befinden. Die Versicherung Uber diese Zeit hinaus ist besonders zu vereinbaren.

b) aus dem Besuch einer Hundeschule sowie Anspriiche von Figuranten (Scheinverbrechern);

c) ausder privaten Teilnahme an Hundesportveranstaltungen (z. B. Turniere, Hunde-/Hundeschlittenrennen, Agility-
Sport, Dog-Dancing, Flyball), Schauvorfiihrungen, Hundelehrgdngen und -prifungen, sowie den Vorbereitungen
hierzu (Training);

d) aus der privaten Nutzung des Hundes als Schulungs-, Rettungs- oder Suchhund, zu therapeutischen Zwecken (z. B.
auch Lesehunde und Mantrailing-Hunde) und bei ehrenamtlichen Tatigkeiten;

e) ausdem Flhren ohne Leine und Maulkorb.
A1-6.14 Besondere Regelungen zur Pferdehalterhaftpflichtversicherung
A1-6.14.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

a) als Halter von Fohlen der versicherten Stute bis zu einem Alter von
- inder Tariflinie Exklusiv: 12 Monaten,

- inder Tariflinie Premium: 18 Monaten;
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A1-7

Al1-7.1

A1-7.2

A1-7.3

Al1-7.4

Voraussetzung ist, dass sich die Fohlen und das Muttertier bis dahin im Besitz des Versicherungsnehmers be-
finden. Die Versicherung lber diese Zeit hinaus ist besonders zu vereinbaren.

b) ausder privaten Teilnahme an Pferdesportveranstaltungen (z. B. Pferderennen und -turniere, Distanzritte),
Schauvorflihrungen, Reitunterricht sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);

c) ausder privaten Nutzung des Pferdes zu therapeutischen Zwecken;

d) ausder gelegentlichen, unentgeltlichen und privaten Reitlehrertatigkeit als reine Gefalligkeitsleistung
beim Unterrichten von Reitern auf dem versicherten Pferd;

e) ausdem Reiten mit und ohne Sattel, sowie aus dem Reiten und Flihren von Reittieren mit gebissloser Z&u-
mung;

f)  aus dem Fiihren von Handpferden;
g) ausder unentgeltlichen Uberlassung/Leihe von Pferden an Dritte (Fremdreiterrisiko);

h) aus der Verwendung der Reittiere als Zugtiere bei unentgeltlichen privaten Kutsch-, Planwagen- oder
Schlittenfahrten;

i) wegen Schaden aus der gelegentlichen Zurverfligungstellung von Reittieren zu Vereinszwecken und/oder
flir Veranstaltungen.
A1-6.14.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Anspriiche
a) wegen Schédden aus dem Besitz von Kutschen, Planwagen oder Schlitten;
b) wegen Schaden an vom Versicherungsnehmer in Obhut genommenen Reittieren (Pensionstieren);

c) ausderVermietung oder dem gewerbsméaBigen Verleih von Reittieren.

Allgemeine Ausschliisse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen:

Vorsatzlich herbeigefiihrte Schiden

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprtiche aller Personen, die den Schaden vorsatzlich herbeigefihrt haben.

A1-2.3 findet keine Anwendung.

Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen
Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

- Arbeiten oder sonstige Leistungen

erbracht haben.

A1-2.3 findet keine Anwendung.

Anspriiche der Versicherten untereinander

Ausgeschlossen sind Ansprliche

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Al-7.4 benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,
b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,

c) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrags.

Diese AusschlUsse erstrecken sich auch auf Anspriiche von Angehdrigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in
hauslicher Gemeinschaft leben.
Schadenfille von Angehorigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen

Ausgeschlossen sind Ansprliche gegen den Versicherungsnehmer

a) aus Schadenféllen seiner Angehdrigen, die mit ihm in hauslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen gehdren;
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A1-7.5

A1-7.6

A1-7.7

A1-7.8

A1-7.9

Als Angehérige gelten

- Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaften nach
dem Recht anderer Staaten,

- Elternund Kinder,

- Adoptiveltern und -kinder,

- Schwiegereltern und -kinder,
- Stiefeltern und -kinder,

- GroBeltern und Enkel,

- Geschwister sowie

- Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienahnliches, auf Idngere Dauer angelegtes Verhaltnis wie
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschaftsunfahige, be-
schrankt geschaftsfahige oder betreute Person ist;

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 6ffentli-
chen Rechts oder ein nicht rechtsfahiger Verein ist;

d) von seinen unbeschrankt persénlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft biirgerlichen Rechts ist;

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

Die Ausschliisse unter b) bis f) gelten auch fiir Anspriiche von Angehdérigen der dort genannten Personen, die mit diesen in
hauslicher Gemeinschaft leben.

Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermdgensscha-
den, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevollméachtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese Sa-
chen geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Ver-
wahrungsvertrags sind.

Schaden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle
sich daraus ergebenden Vermdgensschaden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Ein-
zelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschadigung oder Vernichtung der Sache oder
Leistung flhrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder flir Rechnung des Versicherungsnehmers
die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen Gbernommen haben.

Asbest

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurtickzu-
fihren sind.

Gentechnik

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die zurlckzuflihren sind auf
a) gentechnische Arbeiten,
b) gentechnisch veranderte Organismen (GV0),
c) Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,

- aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
Personlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus Personlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

Seite 16/38



INTER Allgemeine Versicherung AG

A1-7.10

A1-7.1

A1-7.12

A1-7.13

A1-7.14

A1-7.15

A1-7.16

Anfeindung, Schikane, Beldstigung und sonstige Diskriminierung

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus Anfeindung, Schikane, Beldstigung, Ungleichbehandlung oder sons-
tigen Diskriminierungen.

Ubertragung von Krankheiten

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen
a) Personenschaden, die aus der Ubertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren,

b) Sachschéden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehérenden, von ihm gehaltenen oder verduBerten
Tiere entstanden sind.

In beiden Fallen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsatzlich noch
grob fahrlassig gehandelt hat.

Senkungen, Erdrutschungen, ﬂberschwemmungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Sachschaden und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden, welche ent-
stehen durch

a) Senkungen von Grundstlicken oder Erdrutschungen,

b) Uberschwemmungen stehender oder flieBender Gewasser.

Strahlen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energierei-
chenionisierenden Strahlen stehen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Réntgenstrahlen).

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhanger
Ausgeschlossen sind Anspriiche gegen den Eigentiimer, Besitzer, Halter oder Fihrer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeug-Anhangers wegen Schaden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

A1-2.3 findet keine Anwendung.

Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplitze

Ausgeschlossen sind Anspriiche

a) wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder fiir die sie als Halter oder Be-
sitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden

b) wegen Schaden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beférderten Sachen, der Insassen und allen sich dar-
aus ergebenden Vermdgensschaden sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von
Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich fiir den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren,

- Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Befdrde-rung) an Luft- oder Raumfahr-
zeugen oder deren Teilen.

c) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentiimer, Mieter, Pdchter, Leasingnehmer und NutznieBer von Luftlandeplat-
zen.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Luft- oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nichtin
Betrieb gesetzt wird.

Wasserfahrzeuge

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder fiir die sie als Hal-
ter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-

mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei
nicht in Betrieb gesetzt wird.
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A1-7.17 Schiden im Zusammenhang mit der Ubertragung elektronischer Daten

A1-8

Al1-8.1

A1-8.2

A1-9

A1-9.1

A1-9.2

A1-9.3

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus dem Austausch, der Ubermittiung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten, soweit es sich handelt um Schaden aus

a) Ldschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder Verédnderung von Daten,
b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
c) Stérung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

d) Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

Veranderungen des versicherten Risikos (Erh6hungen und Erweiterungen)

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

aus Erhohungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos.
Dies gilt nicht
- fur Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie

- flr sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

aus Erh6hungen des versicherten Risikos durch Knderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften.

In diesen Fallen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kiindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgelibt wird, in
welchem der Versicherer von der Erhéhung Kenntnis erlangt hat.

Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort versichert.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Pramienrechnung erfolgen. Unterl&sst der Versicherungsnehmer die
rechtzeitige Anzeige, entfallt der Versicherungsschutz fiir das neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass
das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeige-
frist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, fiir das neue Risiko eine angemessene Pramie zu verlangen. Kommt eine Einigung Gber die
Hbhe der Pramie innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entféllt der Versiche-
rungsschutz fir das neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 4 auf den
Betrag von 10.000.000 Euro fiir Personen-, Sach- und fiir Verm&gensschaden begrenzt.

Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fir

a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-
zeuge der Zulassungs-, Flihrerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von Bahnen;

c) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, mit Ausnahme von versicherungspflichti-
gen Hunden. Ausgeschlossen hiervon bleiben folgende Hunderassen sowie deren Kreuzungen bzw. Mischlinge:

- (American) Pitbull Terrier

- Alano Espanol

- American Bulldog

- American Staffordshire Terrier
- Bandog

- Bullmastif

- Bullterrier
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A1-10

- Cane Corso

- Dogo Argentino

- Dogue de Bordeaux
- FilaBrasileiro

- Kangal

- Mastiff

- Mastin Espanol

- Mastino Napoletano
- Rottweiler

- Staffordshire Bullterrier
- Tosa-Inu

d) Risiken, die kiirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsvertrédgen zu
versichern sind;

e) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tatigkeit.

f) Risikenim Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder wurden.

Fortsetzung der Tierhalterhaftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers

a) Fir den mitversicherten Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner und/oder deren unverheiratete und nicht
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder besteht der bedingungsgemaBe Versicherungsschutz
im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nachsten Pramienfalligkeitstermin fort, mindestens aber 6
Monate.

b)  Wird die ndchste Prdmienrechnung durch den (iberlebenden Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner ein-
geldst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

c) Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt.

Abschnitt A2 Besondere Umweltrisiken

Der Versicherungsschutz fiir Gewasserschdden und fiir Schdden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) besteht im Umfang
von Abschnitt ATund den folgenden Bedingungen.

Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schaden durch Umwelteinwirkungen (All-
gemeines Umweltrisiko) siehe Al-6.1.

A2-1

A2-11

A2-1.2

Gewadsserschaden (auBer Anlagerisiko)

Umfang des Versicherungsschutzes

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers fiir unmittelbare oder mittelbare Folgen einer nach-
teiligen Verdnderung der Wasserbeschaffenheit eines Gewassers einschlieBlich des Grundwassers (Gewdasserschédden).
Hierbei werden Vermdgensschaden wie Sachschaden behandelt.

Sofern diese Gewasserschaden aus der Lagerung von gewéasserschadlichen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber der
Versicherungsnehmer ist, resultieren, besteht Versicherungsschutz ausschlieBlich fir Anlagen bis 150 I/kg Inhalt (Kleinge-
binde) soweit das Gesamtfassungsvermdégen der vorhandenen Behalter 1500 I/kg nicht Gbersteigt.

Wenn mit den Anlagen die oben genannten Beschrankungen tberschritten werden, entfallt dieser Versicherungsschutz.
Es gelten dann die Bestimmungen Uber die Vorsorgeversicherung (A1-9).

Rettungskosten

Der Versicherer (ibernimmt

- Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung
des Schadens flir geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie

- auBergerichtliche Gutachterkosten.

Rettungskosten entstehen, wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von RettungsmaBnahmen als un-
vermeidbar angesehen werden durfte.
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A2-1.3

A2-2

A2-2.1

A2-2.2

A2-2.3

Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachterkosten zusammen mit der Entsch&digungsleistung die Versiche-
rungssumme flir Sachschaden nicht Ubersteigen.

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und auBergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit von
ihm Gbernommen, als sie zusammen mit der Entschadigung die Versicherungssumme flir Sachschaden tbersteigen. Eine
Billigung des Versicherers von MaBnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

Ausschliisse

a) Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden durch vorsétzliches Abweichen von
dem Gewasserschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behérdlichen
Anordnungen oder Verfligungen herbeigeflihrt haben.

A1-2.3 findet keine Anwendung.
b) Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die nachweislich

- aufKriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik
oder

- unmittelbar auf hoheitlichen Verfligungen oder MaBnahmen beruhen.

Das Gleiche qilt fir Schaden durch héhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

Sanierung von Umweltschaden gemaB Umweltschadensgesetz (USchadG)

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) ist eine
a) Schéadigung von geschiitzten Arten und nattirlichen Lebensrdumen,
b) Schadigung der Gewasser einschlieBlich Grundwasser,

c) Schédigung des Bodens.

Versichert sind - abweichend von A1-3.1 - den Versicherungsnehmer betreffende &ffentlich-rechtliche Pflichten oder An-
spriiche zur Sanierung von Umweltschaden gemaBR USchadG, soweit wahrend der Wirksamkeit des Versicherungsver-
trags

- die schadenverursachenden Emissionen pl6tzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
- die sonstige Schadenverursachung plétzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz flir Umweltschaden durch Lage-
rung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschlieBlich dann, wenn der Umweltscha-
den auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurtickzufiihren ist. Jedoch be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand
von Wissenschaft und Technik nicht hatte erkannt werden kénnen (Entwicklungsrisiko).

Versichert sind darliber hinaus den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Anspriiche wegen Umweltschaden
an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstlicken, soweit diese Grundstlicke vom Versiche-
rungsschutz dieses Vertrags erfasst sind.

Ausland
Versichert sind im Umfang von A1-6.5 die im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintreten-
den Versicherungsfalle.

Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Anspriiche gemé&B nationalen
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Anspriiche den Umfang der o. g. EU-Richt-
linie nicht Uberschreiten.

Ausschliisse

a) Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behérdlichen Anordnungen oder
Verfiigungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

A1-2.3 findet keine Anwendung.
b) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden

- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.
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- fiir die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. Gewasserschadenhaftpflichtver-
sicherung) Versicherungsschutz hat oder hatte erlangen konnen.

A2-2.4 Die Versicherungssumme betragt je Versicherungsfall 5.000.000 Euro und stellt gleichzeitig die Hochstersatzleistung fur

alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres dar.

Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshdchster-
satzleistung.

Abschnitt A3 Forderungsausfallirisiko

A3-1

A3-11

A3-1.2

A3-1.3

A3-2

A3-21

A3-2.2

A3-2.3

Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

Versicherungsschutz besteht fir den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine gemaB Al-2 mitversicherte Person
wahrend der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten gesch&digt wird (Versicherungsfall) unter folgenden Vo-
raussetzungen:

- Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte kann seiner Schadensersatzverpflichtung ganz
oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- oder Leistungsunféhigkeit des schadensersatzpflichtigen Drit-
ten festgestellt worden ist und

- die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert.

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermégensschaden zur
Folge hat und fir den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadens-
ersatz verpflichtet ist (schadigender Dritter).

Der Versicherer istin dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im
Rahmen und Umfang der in diesem Vertrag geregelten Tierhalterhaftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers
héatte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung fiir die Person des Schadigers auch die Risikobeschrei-
bungen und Ausschlisse Anwendung, die flir den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Schadiger den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tatigkeit verursacht
hat.

Mitversichert sind - abweichend von Al-7.1 - Schaden, die durch ein vorséatzliches Handeln des Schadigers entstanden
sind.

Leistungsvoraussetzungen

Der Versicherer ist gegentiber dem Versicherungsnehmer oder einer gemaB Al-2 mitversicherten Person leistungspflich-
tig, wenn

die Forderung durch ein rechtskraftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gerichtin der
Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europaischen Union, der Schweiz, Vereinigtes Konig-
reich, Norwegens, Island und Liechtenstein festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versdumnisurteile und gerichtliche
Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Lander binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch
ohne einen dieser Titel bestanden héatte

der schadigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfahig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine
mitversicherte Person nachweist, dass
- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geflihrt hat,

- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadensersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die
eidesstattliche Versicherung Uber seine Vermdgensverhaltnisse abgegeben hat oder

- ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten durchgeflihrtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung
geflhrt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde,

an den Versicherer die Anspriiche gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten in Hohe der Versicherungsleistung abge-
treten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehandigt wird. Der Versicherungsneh-
mer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken,

und
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A3-2.4 dieser bzw. diese der Verpflichtung zur wahrheitsgeméaBen und ausflihrlichen Erteilung der Auskiinfte zum Schadener-

A3-3

A3-3.1

A3-3.2

A3-3.3

A3-4

A3-4.1

A3-5

A3-5.1

A3-5.2

eignis nachgekommen ist und den Versicherer tUber den gesamten Schriftwechsel informiert bzw. auf Verlangen des Ver-
sicherers diesen Ubergeben hat.

Bei einer Verletzung dieser Verpflichtung gilt B3-3.3 entsprechend.

Umfang der Forderungsausfalldeckung
Versicherungsschutz besteht bis zur Héhe der titulierten Forderung.

Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein und seinen
Nachtragen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschadigungspflichtige Personen erstreckt.

Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.

Besondere Ausschliisse fiir das Forderungsausfallrisiko

Der Versicherer leistet keine Entschadigung flr

a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung (bspw. gerichtliche und auBergerichtliche Kosten zur
Durchsetzung der Forderung oder aufgewendete Zwangsvollstreckungskosten. Bei Vereinbarung der Tariflinie Pre-
mium siehe jedoch A3-5 Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz);

b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsiibergangs;

c) Anspriche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begriindete Rechtsmittel nicht oder nicht
rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

d) Anspriiche aus Sch&den, zu deren Ersatz

- einanderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z. B. der Schadensversicherer des Versicherungsnehmers)
oder

- ein Sozialversicherungstrager oder Sozialleistungstrager Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit es sich
um Rickgriffs-, Beteiligungsanspriiche oder ahnliche von Dritten handelt.

e) Anspriche, die in ursdchlichem Zusammenhang mit Nuklear- und genetischen Schaden, Krieg, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.

Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Versicherte Personen:

Versichert sind der jeweilige Versicherungsnehmer und die versicherten Personen dieser Tierhalterhaftpflichtversiche-
rung.

Hinweis auf die zu Grunde liegenden Bedingungen:

Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspruches im Rahmen der Forderungsausfalldeckung gemaB A3-1
bis A3-4 nicht durch eine anderweitig bestehende Rechtsschutzversicherung gedeckt, leistet der Versicherer Schadener-
satz-Rechtsschutz geméaB der nachfolgenden Bedingungen (subsididre Deckung), sofern der Streitwert 2.500 Euro Gber-
steigt. Anspruch auf Rechtsschutz besteht von dem ersten Ereignis an, durch das der Schaden verursacht wurde, soweit
dieses Ereignis nach Vertragsbeginn und vor Vertragsbeendigung eintritt.

Erstreckt sich der Rechtsschutzfall (iber einen Zeitraum, ist dessen Beginn maBgeblich.

Sind fr die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfalle ursachlich, ist der Erste entscheidend, wo-
bei jedoch jeder Rechtsschutzfall auBer Betracht bleibt,

- derlanger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes fiir den betroffenen Gegenstand der Versicherung ein-
getreten ist oder der

- soweit sich der Rechtsschutzfall Gber einen Zeitraum erstreckt - beendet ist.

Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals spater als zwei Jahre nach Beendi-
gung des Versicherungsschutzes flr den betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird.

Im Falle der Beendigung dieser Tierhalterhaftpflichtversicherung endet auch der Versicherungsschutz der Spezial-Scha-
denersatz-Rechtsschutz-Versicherung.
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A3-5.3

A3-5.4

A3-5.5

Nicht versicherte Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht flr die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

- im Zusammenhang mit Erwerb, VerduBerung, Planung, Errichtung eines Gebdudes oder Geb&udeteils oder im Zusam-
menhang mit Bergbauschéaden;

- mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversicherter Personen desselben Versicherungsvertrages untereinander,
nichtehelicher und ehelicher Lebenspartner gegeneinander im ursachlichen Zusammenhang mit der Lebensgemein-
schaft, auch nach deren Beendigung;

- In Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

- vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internationalen Gerichten.

Leistungsumfang

Der Versicherer tragt die zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten

- eines flr den Versicherten tatigen Rechtsanwaltes bis zur Hohe der gesetzlichen Verglitung eines am Ort des zustan-
digen Gerichtes ansassigen Rechtsanwaltes;

- des Gerichts einschlieBlich der Entschadigung fiir Zeugen und Sachverstandige, die vom Gericht herangezogen wer-
den sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

- der Reisen des Versicherten zu einem auslandischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Partei angeordnet ist, in Hhe
von maximal 2.600 Euro pro Rechtsschutzfall;

- die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstanden sind, soweit der Versicherte zu
deren Erstattung verpflichtet ist;

- eines Zwangsvollstreckungsschrittes.

Die Entschadigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 150.000 Euro begrenzt. Zahlungen fiir den Versicherten und mitversi-
cherte Personen auf Grund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch fir Zahlun-
gen auf Grund mehrerer Rechtsschutzfalle, die zeitlich und ursachlich zusammenhéngen.

Der Versicherer trégt nicht

- Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverstandlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhalt-
nis des vom Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, das seine hier-
von abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

- Kosten auf Grund von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen, die spater als ein Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungs-
titels eingeleitet werden;

- Kosten, die der Versicherungsnehmer dieser Tierhalterhaftpflichtversicherung ohne Rechtspflicht Gtbernommen hat;

- Kosten, die auf Grund der vierten oder jeder weiteren ZwangsvollstreckungsmaBnahme je Vollstreckungstitel entste-
hen;

- Kosten, zu deren Ubernahme ein anderer Rechtsschutzversicherer verpflichtet wére, wenn der Spezial-Schadener-
satz-Rechtsschutzvertrag nicht bestiinde.

Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer fiir

- die Ubersetzung der fiir die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers notwendigen in
Textform vorliegenden Unterlagen und tragt die dabei anfallenden Kosten;

- die Bestellung eines fir die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherten erforderlichen Dolmetschers
und tragt die fir dessen Tatigkeit entstehenden Kosten.

Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

Der Versicherte hat

- den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt vollstandig Gber die Sachlage zu unterrich-
ten, ihm die Beweismittel anzugeben, die mdglichen Auskinfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu be-
schaffen;

- soweit seine Interessen nicht unbillig beeintrachtigt werden
- vor Erhebung von Klagen oder Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen;

- alles zu vermeiden, was die unnétige Erhéhung von Kosten oder die Erschwerung ihrer Erstattung verursachen
kénnte.

Anspriiche des Versicherten gegen Dritte auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mitihrer
Erstattung auf den Versicherer Giber.
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A3-5.6

A3-5.7

Die fir die Geltendmachung der Anspriiche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte auszuhandigen und bei dessen
MaBnahmen auf Verlangen mitzuwirken.

Verletzt der Versicherte diese Pflichten, kann der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei werden, es sei denn,
die Verletzung beruhte weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit. Bei vorsatzlicher oder grob fahrlassiger Verlet-
zung bleibt der Versicherer insoweit verpflichtet, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des Rechtsschutz-
falles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistungen gehabt hat.

Der Versicherer bestatigt dem Versicherten den Umfang des flir den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschut-
zes. Ergreift der Versicherte MaBnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Um-
fang des Rechtsschutzes bestatigt, und entstehen durch solche MaBnahmen Kosten, tragt der Versicherer nur die Kosten,
die er bei einer Rechtsschutzbestatigung vor Einleitung dieser MaBnahmen zu tragen hatte.

Stichentscheid

A3-5.6.1

A3-5.6.2

A3-5.6.3

Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, weil

a) der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter
Berlcksichtigung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhaltnis
zum angestrebten Erfolg steht oder

b) im Schadenersatz-Rechtsschutz die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht
auf Erfolg hat, ist dies der versicherten Person unverztiglich unter Angabe der Griinde in Textform mitzutei-
len.

Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemaB A3-5.6.1 verneint und stimmt die versicherte Person der Auf-
fassung des Versicherers nicht zu, kann er den fiir ihn tatigen oder von ihm noch zu beauftragenden Rechtsan-
walt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegentiber eine begriindete Stellungnahme abzugeben,
ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhaltnis zum angestrebten Erfolg steht
und hinreichende Aussichten auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist fiir beide Teile bindend, es sei denn,
dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.

Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der der
Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollstdndig und wahrheitsgemaB tber die Sachlage zu unterrichten
und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemaBR A3-5.6.2 abgeben kann. Kommt
die versicherte Person dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfallt
der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, die versicherte Person ausdriicklich auf die mit dem
Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

Risikotrager des Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutzes

Die Regelungen unter A3-5.1bis A3-5.6 sind Bestandteil eines Gruppenvertrages, der zwischen der INTER Versicherungs-
gruppe und dem Risikotrager flir den Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz abgeschlossen wurde. Risikotrager des Spe-
zial-Schadenersatz-Rechtsschutzes ist die

ARAG SE

ARAG Platz 1, 40472 Diisseldorf
Telefon: 0211 98 700 700, Fax: 0211 963 2850
E-Mail: service@arag.de
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Abschnitt A4 Garantieleistungen

A4-1

A4-2

A4-3

Ab-4

A4-5

A4-6

A4-7

Verzicht auf Einrede der Vorvertraglichkeit beim Versichererwechsel

Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Versicherungsfall wahrend der Giiltigkeit dieser Versicherung ein-
getreten ist oder in die Zustandigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vorversicherung fallt, wird der Versicherer
die Schadenbearbeitung nicht wegen des fehlenden Nachweises seiner Zusténdigkeit ablehnen.

Kann sich der Versicherer nicht mit dem Vorversicherer einigen, welche Gesellschaft fiir den Schaden zustandig ist, tritt
der Versicherer im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleistung, sofern und soweit die Leistung auch
im Fall einer unverandert fortgefiihrten Vorversicherung erbracht worden ware.

Dies setzt voraus, dass der der Versicherungsnehmer den Versicherer soweit wie méglich bei der Kldrung des Sachverhal-
tes unterstitzt und seine diebsbezlglichen Anspriiche gegen den Vorversicherer an den Versicherer abtritt.

Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an den Versicherer abgetretenen Anspriiche herausstellen, dass der
Schaden tatsachlich nicht in seine Zustandigkeit fiel und der Vorversicherer ebenfalls nicht oder nur eingeschrankt zur
Leistung verpflichtet war, kann der Versicherer die zu viel erbrachte Leistung zurlickverlangen.

Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft fiir den Schaden zustandig ist, erbringt der Versicherer auch eine sich gegen-
Uber der Vorversicherung ergebende Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass es zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses beim Versicherer noch keine Anzeichen fiir einen bereits eingetretenen Schaden gab.

Versehentliche Obliegenheitsverletzung

Unterlasst der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende Anzeige oder gibt er fahrlédssig die Anzeige unrichtig ab oder
unterlasst er fahrlassig die Erflillung einer sonstigen Obliegenheit, besteht ergdnzend zu B3-3.3 weiterhin Versicherungs-
schutz, wenn er nachweist, dass das Versdumnis nur auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen unverziglich
nachgeholt wurde.

Arbeitskreis Beratungsprozesse

Der Versicherer garantiert, dass die dieser Versicherung zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen fur
die Tierhalterhaftpflichtversicherung die Mindestleistungsstandards erflillen, wie sie vom Arbeitskreis "Beratungspro-
zesse" mit Stand 28.09.2015 empfohlen wurden.

Leistungsgarantie gegeniiber GDV-Musterbedingungen

Die Ihrem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Bedingungen weichen ausschlieBlich zu Ihrem Vorteil von den ent-
sprechenden Musterbedingungen ab, wie sie zum Stichtag 31. Mai 2020 vom Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV) empfohlen werden.

Kiinftige Leistungsverbesserungen - Upgrade-Klausel

Werden die diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausschlieBlich zum Vorteil der
Versicherungsnehmer und ohne Mehrpramie flir neu abzuschlieBende gedndert, so gelten die Inhalte der neuen Bedin-
gungen mit sofortiger Wirkung auch fiir diesen Versicherungsvertrag.

Verzicht auf Riicktritt bei vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung (gilt nur fiir die Tariflinie
Premium)

Der Versicherer verzichtet auf seine Rechte wegen vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung - insoweit abweichend von
B3-1.2.1 - vom Vertrag zurlickzutreten, soweit diese langer als 3 Jahre zurickliegt.

Voraussetzung hierfir ist, dass der Vertrag riickwirkend entsprechend angepasst wird.

Verzicht auf Kiindigung im Erstversicherungsfall (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Der Versicherer verzichtet auf sein Recht, den Versicherungsvertrag im ersten Versicherungsfall zu kiindigen.

Dies qilt nicht fiir Falle, in denen der Versicherer ein Recht zur Kiindigung geméB Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat,
aufgrund von

- Obliegenheitsverletzung oder

- Anzeigepflichtverletzung.
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A4-8 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

A4-9

Der Versicherer gewahrt wahrend der Wirksamkeit des Vertrages fiir Schaden zwischen Antragstellung und Versiche-
rungsbeginn des Vertrages, maximal fur 12 Monate, Versicherungsschutz.

Deckung besteht wenn und soweit der Versicherungsschutz (Deckungserweiterungen und Entschadigungsgrenzen) die-
ser Haftpflichtversicherung Uber einen bereits bei einem anderen Versicherer bestehenden Versicherungsvertrag fir das-
selbe Risiko hinausgeht.

Der Versicherer Gbernimmt die Differenz zu dem Teil des Schadens, der nach dem gestellten Antrag und Bedingungen zu
erstatten ware, zu der vom Vorversicherer erbrachten Leistung (Differenzdeckung). Die Leistungen aus dem bei einem
anderen Versicherer bestehenden Versicherungsvertrag sind von der Entschadigungsleistung dieses Versicherungsver-
trages abzuziehen. Die Leistungen aus diesem Versicherungsvertrag beschranken sich auf den endgdltigen Schaden
nach Abzug von Regressleistungen oder sonstiger Leistungen Dritter.

Sind aus dem bei einem anderen Versicherer bestehenden Versicherungsvertrag wegen Bedingungsliicken im Verhaltnis
zum Versicherungsschutz des vorliegenden Versicherungsvertrages keine Leistungen zu erbringen, besteht Giber den vor-
liegenden Versicherungsvertrag im Rahmen der Vertragsbedingungen Versicherungsschutz.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Vorversicherer aufgrund
- Nichtzahlung der Pramie leistungsfrei ist,
- der Verletzung einer Obliegenheit, die Leistung ganz oder teilweise verweigert hat.

Die Summen- und Konditionsdifferenzdeckung greift nicht aus einer beim anderweitig bestehenden Versicherungsver-
trag nicht mitversicherten Gefahr. Auch leistet die Konditionsdifferenzdeckung nicht fiir bestehende Versicherungssum-
mendifferenzen zwischen diesem und dem bei einem anderen Versicherer bestehenden Versicherungsvertrag.

a) Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

- dem Versicherer des anderweitig bestehenden Versicherungsvertrages, zunachst den Versicherungsfall anzuzei-
gen und dort seine Ansprlche geltend zu machen,

- diesen zur Differenzdeckung unverziglich zu melden, sobald er von dem anderweitigen Versicherer informiert
wird, dass ein gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die Leistungspflicht fallt; die
Police inkl. Nachtrdage und sonstigen Dokumente und Bestatigungen sind dem Versicherer einzureichen.

b) Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3-3 be-
schriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Besserstellungsklausel (gilt nur fiir die Tariflinie Premium)

Sollte sich bei konkreten Schadensféllen herausstellen, dass die Vertragsbedingungen des Vorvertrages beim gleichen
oder einem anderen Versicherer flir den Versicherungsnehmer glnstiger sind, wird der Versicherer nach den Bedingun-
gen des Vorvertrages regulieren.

Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall die Vertragsunterlagen des Vorvertrages zur Verfligung zu stellen.
Die Regelung gilt maximal flr 5 Jahre ab Vertragsabschluss.
Sie gilt nicht fur

- Tatbestande, die gegen tarifliche Mehrpréamie bei der INTER Allgemeine Versicherung AG hatten versichert werden
konnen oder die gemaB Tarif anfragepflichtig sind;

- Tatbestande, fir die bei der INTER Allgemeine Versicherung AG Zeichnungsverbot besteht;
- Personen-Deckungen bei Asbest ohne Sublimit;

- Deckungen flir Anlagen nach dem Wasserhaushaltsgesetz.
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1

A(GB)-2

A(GB)-2.1

A(GB)-2.2

A(GB)-2.3

A(GB)-2.4

A(GB)-3

A(GB)-3.1

A(GB)-3.2

A(GB)-3.3

Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgiltigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abge-
treten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an den geschéadigten Dritten ist zulassig.

Verdnderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf die Pramie (Pramienregulie-
rung)

Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Anderungen des versicherten Risikos
gegentiber den frilheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Pra-
mienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom
Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten Pramienunterschiedes verlangen.
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden
trifft.

Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prémie ab dem
Zeitpunkt der Verdnderung berichtigt (Préamienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem
Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Die vertraglich vereinbarte Mindestpramie darf dadurch nicht
unterschritten werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erh6hungen
und ErmaBigungen der Mindestpramie werden berticksichtigt.

Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fiir den Zeitraum, fir den die
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Héhe des flir diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Pramie
verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht, findet eine Prémienregulierung statt. Eine vom Versiche-
rungsnehmer zu viel gezahlte Pramie wird nur zurlickerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach
Zugang der Mitteilung der erhéhten Pramie erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Pramienvorauszahlung flir meh-
rere Jahre.

Pramienangleichung und Kiindigungsrecht nach Pramienangleichung

Die Versicherungspramien unterliegen der Pramienangleichung. Soweit die Prémien nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet werden, findet keine Praémienangleichung statt. Mindestpramien unterliegen unabhéngig von der
Art der Pramienberechnung der Prémienangleichung.

Ein unabhangiger Treuhander ermittelt jahrlich mit Wirkung fir die ab dem 1. Juli falligen Prémien, um welchen Pro-

zentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der Allgemei-
nen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegeniiber dem vorvergangenen Jahr erhéht oder vermindert
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nachst niedrigere, durch finf teilbare ganze Zahl ab.

Als Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben fiir
die Ermittlung von Grund und H6he der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadens-
zahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfélle.

Im Falle einer Erh6hung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahrespramie
um den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verandern (Pramienangleichung). Die verénderte Folgejahres-
pramie wird dem Versicherungsnehmer mit der nachsten Pramienrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des Versicherers in jedem der letzten fiinf Kalenderjahre um einen
geringeren Prozentsatz als denjenigen erh6ht, den der Treuh&nder jeweils fiir diese Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt
hat, so darf der Versicherer die Folgejahrespramie nur um den Prozentsatz erh6hen, um den sich der Durchschnitt
seiner Schadenszahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhéht hat; diese Erhé-
hung darf diejenige nicht tiberschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben wiirde.
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A(GB)-3.4

A(GB)-3.5

A(GB)-4

A(GB)-5

A(GB)-6

A(GB)-6.1

Liegt die Verdnderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 unter 5 Prozent, entfllt eine Prémienangleichung. Diese Veran-
derung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berticksichtigen.

Erhoht sich die Pramie aufgrund der Prdmienangleichung geméaB A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes andert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zu dem Zeitpunkt kiindigen, in dem die Pra-
mienerhéhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kiindigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung
muss dem Versicherungsnehmer spéatestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Pramienerhéhung zugehen.

Eine Erhéhung der Versicherungssteuer begriindet kein Kiindigungsrecht.

Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht fiir private Haftpflichtrisiken)

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalls beeintrachtigt den Versiche-
rungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht:

- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die
Befdhigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen Landern, darf er keinem
Land der Parteien angehdren.

- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenom-
men im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermdglicht wurde). Das anzu-
wendende materielle Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.

- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begrtindet. In seiner Begriindung sind die die Entscheidung
tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverziglich
anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Ver-
sicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermdglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versiche-
rungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzurdumen.

Regressverzicht

Verzichtet der Versicherungsnehmer vor Eintritt eines Versicherungsfalles auf Riickgriffsanspriiche gegen Dritte, so
beeintrachtigt dies nicht den Versicherungsschutz, wenn es sich nicht um vom Regressschuldner grob fahrldssig oder
vorséatzlich verursachte Schaden handelt.

Beschwerdestellen / Aufsichtsbehorde / Streitbeilegung

Wir mdchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt
mit uns auf, damit wir die Angelegenheit klaren kénnen.

Daruber hinaus haben Sie auch folgende Méglichkeiten:

Versicherungsombudsmann

Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht
zu dem von Ihnen gewUlnschten Ergebnis geflihrt hat, kdnnen Sie sich an den Ombudsmann fiir Versicherungen wen-
den.

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632

10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Telefon 0800 3696000, Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)

Der Ombudsmann fiir Versicherungen ist eine unabhangige und flr Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungs-
stelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. Gber eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, kénnen sich
mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. lhre Beschwerde
wird dann Uber diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. Flir Fragen kdnnen Sie sich auch
per E-Mail an uns wenden: info@inter.de.
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A(GB)-6.2

A(GB)-6.3
A(GB)-7

A(GB)-7.1

A(GB)-7.2

A(GB)-7.3

Versicherungsaufsicht

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung
auf, kdnnen Sie sich auch an die flr uns zustandige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir
der Aufsicht der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer StraBe 108

53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108 - 1550

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfalle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

AuBerdem haben Sie die M&glichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Gerichtsstande

Anspriiche aus Ihrem Versicherungsvertrag kdnnen Sie insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

- dem Gericht, das flr lhren Wohnsitz 6rtlich zustandig ist,

- dem Gericht, das fiir unseren Geschaftssitz oder fiir die Sie betreuende Niederlassung 6rtlich zustandig ist.

Wir kdnnen Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

- dem Gericht, das flr lhren Wohnsitz 6rtlich zustandig ist,

- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versi-
cherungsvertrag fir lhren Geschéafts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Fir den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschéftssitz oder gewdhnlichen Aufenthalt auBerhalb Deutschlands verlegt
haben oder Ihr Wohnsitz, Geschaftssitz oder gewdhnlicher Aufenthaltim Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
ist, gilt abweichend der Regelungen nach A(GB)-7.2 das Gericht als vereinbart, das fiir unseren Geschéftssitz zusténdig
ist.
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Teil B - Aligemeiner Teil

Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Pramienzahlung

B1-1

B1-2

B1-2.1

B1-2.2

B1-2.3

B1-3

B1-3.1

B1-3.2

B1-3.3

B1-4

B1-4.1

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Re-
gelungen Uber die Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalpramie.

Pramienzahlung, Versicherungsperiode, Pramienberechnungsgrundlage

Pramienzahlung

Je nach Vereinbarung werden die Pramien im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljahr-
lich, halbjahrlich, jahrlich oder als Einmalpréamie.

Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode betrégt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer langer als ein Jahr ist. Ist
die vereinbarte Vertragsdauer kiirzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr betragt ein Jahr. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, wird das erste
Versicherungsjahr entsprechend verkirzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind
jeweils ganze Jahre.

Falligkeit der Erst- oder Einmalpramie, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung

Falligkeit der Erst- oder Einmalpramie
Die erste oder einmalige Pramie ist unverzlglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein ange-
gebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhéngig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Pramie unver-
zlglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste
oder einmalige Pramie friihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Riicktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Préamie nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurlick-
treten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht veranlasst hat.

Der RUcktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Pramie nicht rechtzeitig nach B1-3.1zahlt, so ist der Versicherer
flr einen vor Zahlung der Pramie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen
auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Pramie aufmerksam gemacht
hat.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.
Folgepramie

Falligkeit

Eine Folgepramie wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder
Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Falligkeit veranlasst wird.
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B1-4.2

B1-4.3

Bl1-4.4

B1-4.5

B1-4.6

B1-5

B1-5.1

B1-5.2

Verzug und Schadensersatz
Wird eine Folgepréamie nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur,
wenn er die verspatete Zahlung zu vertreten hat.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgepréamie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Mahnung

Wird eine Folgepréamie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zah-
lungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rlickstandigen Betréage der Prémie sowie der Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht) hinweist.

Leistungsfreiheit nach Mahnung

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer
bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung der Pramie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Kiindigung nach Mahnung

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Betrage in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der in
der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kindi-
gen.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kiindigung wirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kiindigung ausdrticklich hinzuweisen.

Zahlung der Pramie nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kiindigung veranlasst wird. Wenn die
Kindigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats
nach Fristablauf veranlasst wird.

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.

Lastschriftverfahren

Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Pramie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt
der Félligkeit der Pramie fiir eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

Konnte die fallige Pramie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziglich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abge-
gebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Pramien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,
nicht eingezogen werden kénnen, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail,
Telefax oder Brief) zu kiindigen.

Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende
Pramie und zuklnftige Pramien selbst zu Gbermitteln.

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebtihren fir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug kbnnen dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
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B1-6

B1-6.1

B1-6.2

Pramie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Aligemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil der Pramie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

Pramie oder Geschiftsgebiihr bei Widerruf, Riicktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur
den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklarung entfallenden Teil der Pramien zu erstatten. Vorausset-
zung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Wider-
rufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zuséatzlich die fiir das erste Jahr des
Versicherungsschutzes gezahlte Pramie zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zuriick,
so steht ihm die Préamie bis zum Zugang der Ricktrittserklarung zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Ricktritt des Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste Pra-
mie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschaftsgebihr zu.

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Tauschung beendet, so
steht dem Versicherer die Pramie bis zum Zugang der Anfechtungserklarung zu.

B1-6.2.4 Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollstdndig und dauerhaft weg, steht dem
Versicherer die Prémie zu, den er hatte beanspruchen kénnen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wére, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Pramie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die flr ein kiinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschéaftsgeblhr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermdégensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall
die Prémie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrindenden Umstanden Kenntnis er-
langt.

Abschnitt B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kiindigung

B2-1

B2-1.1

B2-1.2

B2-1.3

Dauer und Ende des Vertrags

Vertragsdauer

Der Vertrag ist flir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlangert sich
nicht, wenn einer der Vertragsparteien spatestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kindi-
gung zugegangen ist.

Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer
Kindigung bedarf.

Seite 32/38



INTER Allgemeine Versicherung AG

B2-1.4

B2-1.5

B2-2

B2-2.1

B2-2.2

B2-2.3

B2-3

B2-3.1

B2-3.2

B2-3.3

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jah-
res oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen; die Kindigung muss dem Versicherer spatestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

Wegfall des versicherten Interesses

Fallt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollsténdig und dauerhaft weg, endet der Vertrag be-
zlglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

Kiindigung nach Versicherungsfall
Kiindigungsrecht

B2-2.1.1 Der Versicherungsvertrag kann gekindigt werden, wenn
a) vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Umweltsch&den
geleistet wurde,

b) der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat,
oder

c) dem Versicherungsnehmer eine Klage (iber einen versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spatestens einen Monat
nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Klndigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spéateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird

Kiindigung durch Versicherer

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

VerauBerung und deren Rechtsfolgen

Ubergang der Versicherung
Wird ein Unternehmen verduBert, tritt der Erwerber an Stelle des Versicherungsnehmers in die wéhrend der Dauer seines
Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines NieBbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines dhnlichen Verhaltnis-
ses von einem Dritten Gbernommen wird.

Kiindigung

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegeniber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kiindigen. Dieses Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der VerduBerung ausgelbt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode in Textform zu kiindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der
Kenntnis, ausgelibt wird.

Pramie

Der VerduBerer und der Erwerber haften fiir die Pramie als Gesamtschuldner, wenn der Ubergang auf den Erwerber wah-
rend einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.

Wenn der Versicherungsvertrag gekiindigt wird, haftet der VerauBerer allein fir die Zahlung der Pramie.
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B2-3.4 Anzeigepflichten

Die VerduBerung ist dem Versicherer vom VerauBerer oder Erwerber unverziglich in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder
Brief) anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall spa-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hatte zugehen missen. Der Versiche-
rer muss hierzu nachweisen, dass er den mit dem VerduBerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen

hatte.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die VerauBerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die
Anzeige hatte zugehen mussen. Der Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des
Versicherungsfalls die Frist fiir seine Klindigung abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat.

Abschnitt B3

B3-1

B3-1.1

B3-1.2

Anzeigepflicht, Gefahrerh6hung, andere Obliegenheiten

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Volistidndigkeit und Richtigkeit von Angaben iiber gefahrerhebliche Umsténde

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stédnde anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die fiir den
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieBen. Diese Anzeigepflicht
giltauch dann, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklarung, aber vor der Vertragsan-
nahme Fragen im Sinn von Satz 1in Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1
und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berticksichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorséatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last

fallt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

B3-1.2.1

B3-1.2.2

B3-1.2.3

Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag
zurlicktreten. Im Fall des Ricktritts besteht auch fiir die Vergangenheit kein Versicherungsschutz.

Der Versicherer hat jedoch kein Ricktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrich-
tigen oder unvollstandigen Angaben weder vorsatzlich noch grob fahrlassig gemacht hat.

Das Ricktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstande zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen héatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurlick, darf er den Versicherungsschutz nicht versa-
gen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstéandig oder unrichtig angezeigte Umstand
weder fir den Eintritt des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
ursachlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Kiindigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlassig oder schuldlos,
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Das Kundigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlos-
sen hatte.

Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsatzlich verletzt und hatte der
Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumsténde den Vertrag auch zu anderen Bedingungen
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rickwirkend
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B3-1.3

B3-1.4

B3-1.5

B3-1.6

B3-1.7

B3-2

B3-3

B3-3.1

B3-3.2

Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die ande-
ren Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhéht sich durch eine Vertragsanderung die Pramie um mehr als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die
Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In
dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kiindigungsrecht hinzuweisen.

Frist und Form fiir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen. Dabei hat er die Umstadnde anzugeben, auf die er seine Erklarung stltzt. Zur Begriindung kann er
nachtraglich weitere Umstande innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstande Kenntnis erlangt, die
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Hinweispflicht des Versicherers

Die Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung
der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Ausschluss von Rechten des Versicherers

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Ruicktritt, zur Klindigung oder zur Vertragsanderung nicht berufen, wenn
er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt bestehen.

Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zum Ruicktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsanderung erléschen mit Ablauf von flinf Jah-
ren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erldschen nicht fir Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten
sind. Die Frist betragt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder
arglistig verletzt hat.

Entfallt

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

B3-3.1.1 Besonders gefahrdrohende Umstande hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwagung der beiderseitigen
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden gefiihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders
gefahrdrohend.

B3-3.1.2 Rechtsfolgen

Verletzt der Versicherungsnehmer vorséatzlich oder grob fahrlassig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls gegeniiber dem Versicherer zu erflllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.

Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit
weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt hat.

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfllen:

B3-3.2.1 Erhat nach Mdglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versiche-
rungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit fir ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen - ggf. auch
mundlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umsténde dies gestatten. Erteilen mehrere an dem
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B3-3.2.2

Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgeméaBem Ermessen zu handeln.

Zusatzlich zu B3-3.2.1 gilt:

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn noch keine
Schadensersatzanspruiche erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer
Haftpflichtanspriiche geltend gemacht werden.

b) Er hat dem Versicherer ausflihrliche und wahrheitsgem&Be Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstitzen. Alle Umstande, die nach Ansicht des Versicherers fiir
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, missen mitgeteilt sowie alle daflir angeforderten Schriftstiicke
Ubersandt werden.

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe bean-
tragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkiindet, hat er dies dem Versicherer unverzilglich anzuzeigen.
Dies gilt auch, wenn gegen den Versicherungsnehmer wegen des den Anspruch begriindenden Schaden-
sereignisses ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfligung von Verwaltungsbehdrden auf Schadensersatz muss der
Versicherungsnehmer fristgemaB Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Fiih-
rung des Verfahrens dem Versicherer zu tberlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versiche-
rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie
alle erforderlichen Auskinfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfiigung stellen.

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

B3-3.3.1

B3-3.3.2

B3-3.3.3

Abschnitt B4

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsatzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Auf-
klarungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Oblie-
genheit nicht grob fahrl&ssig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder flr den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fur die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung urséchlich war. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Weitere Regelungen

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsvertréagen versichert ist.

B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, chne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die
Aufhebung des spéater geschlossenen Vertrags verlangen.

B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nach-
dem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die
Erklarung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.
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B4-2

B4-2.1

B4-2.2

B4-2.3

B4-3

B4-3.1

B4-3.2

B4-3.3

B4-4

B4-5

B4-5.1

Erklarungen und Anzeigen, Anschriftenanderung

Form, zustandige Stelle

Die fur den Versicherer bestimmten Erkldrungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittel-
bar gegenliber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, so-
weit gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachtragen als zustandig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen tber den Zugang von
Erklarungen und Anzeigen bleiben bestehen.

Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensénderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genlgt fiir eine Willenser-
klarung, die dem Versicherungsnehmer gegentiber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen.
Dies gilt entsprechend flir den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensanderung des Versicherungsneh-
mers.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

Volimacht des Versicherungsvertreters

Erkldrungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegenzuneh-
men betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags;

b) ein bestehendes Versicherungsverhaltnis einschlieBlich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und wéhrend des Versicherungsverhéltnisses.

Erkldrungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach-
tradge dem Versicherungsnehmer zu Gibermitteln.

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, Zahlungen anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im Zusammen-
hang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschrankung dieser Voll-
macht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschréankung bei der Vornahme der
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlassigkeit nicht kannte.

Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gldubiger von den Anspruch begriindenden Umsténden und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlassige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

Im Ubrigen richtet sich die Verjahrung nach den allgemeinen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuchs.

Ortlich zustindiges Gericht

Klagen gegen den Versicherer

Flr Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner flr den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.
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B4-5.2

B4-6

B4-7

Ferner ist auch das Gericht zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz,
den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewdhnlichen Aufenthalt
hat.

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewdhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zu-
standig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

Klagen gegen Versicherungsnehmer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zustédndigkeit
nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem
gewohnlichen Aufenthalt.

Sind der Wohnsitz oder gew6hnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die ge-
richtliche Zustandigkeit flir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des
Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

Anzuwendendes Recht

Fur diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Embargobestimmung

Es besteht - unbeschadet der Gbrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine
auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Européi-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch flir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika,
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
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	c) sonstigen fremden beweglichen Sachen sowie aus der Vernichtung, dem Abhandenkommen oder dem Verlust;
	In der Hundehalterhaftpflicht ist in der Tariflinie Exklusiv die Entschädigung auf 5.000 Euro je Schadenereignis begrenzt.
	In der Pferdehalterhaftpflicht ist in der Tariflinie Exklusiv die Entschädigung auf 5.000 Euro je Schadenereignis begrenzt.
	Versicherungsschutz besteht auch, wenn die sonstigen fremden beweglichen Sachen Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.
	Zu diesen Sachen gehören auch medizinische Geräte, die dem Versicherten zu Diagnosezwecken oder zur Anwendung überlassen werden, soweit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist.
	d) Hunde- und Pferdetransportanhängern, auch wenn die Beschädigung aus dem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges entstanden ist – insofern abweichend von A1-7.14 dieser Bedingungen;
	Die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf
	- in der Tariflinie Exklusiv: 5.000 Euro
	- in der Tariflinie Premium: 10.000 Euro
	je Versicherungsfall.
	e) gilt nur für die Tariflinie Premium: Kraftfahrzeugen, auch wenn die Beschädigung aus dem Gebrauch dieser entstanden ist – insofern abweichend von A1-7.14 dieser Bedingungen;
	Als Kraftfahrzeug gelten:
	- Personenkraftwagen,
	-  Krafträder
	soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als 9 Personen (einschließlich Führer) bestimmt sind.
	Die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 500 Euro je Versicherungsfall, maximal das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres, sofern kein anderer Versicherer Versicherungsschutz bietet oder über andere Versicherungsverträge un...
	f) gilt nur für die Tariflinie Premium: mobilen Wohnwägen und Wohnmobilen bis 4 t zulässigem Gesamtgewicht, auch wenn die Beschädigung aus dem Gebrauch eines dieser entstanden ist – insofern abweichend von A1-7.14 dieser Bedingungen.
	Die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 500 Euro je Versicherungsfall, maximal das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres, sofern kein anderer Versicherer Versicherungsschutz bietet oder über andere Versicherungsverträge un...
	A1-6.3.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
	a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;
	b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
	c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;
	d) Schäden infolge von Schimmelbildung;
	e) Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe einer versicherten Person dienen;
	f) Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und Wertpapieren.
	A1-6.3.3 Gilt nur für die Tariflinie Premium: Der Versicherer verzichtet - abweichend von A1-6.3.2 – auf den Einwand der übermäßigen Beanspruchung bei Mietsachschäden mit einer Forderungshöhe bis 500 Euro.
	A1-6.4 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
	A1-6.4.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrze...
	a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;
	b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;
	c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;
	d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;
	e) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren.
	A1-6.4.2 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:
	Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das ...
	Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die e...
	Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).
	A1-6.5 Schäden im Ausland
	A1-6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle ausschließlich, wenn diese
	- auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind;
	- bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt in Europa eingetreten sind;
	Der Geltungsbereich Europa umfasst den Kontinent Europa im geografischen Sinn zuzüglich der außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira;
	- bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt außerhalb Europas maximal bis zu 5 Jahren eingetreten sind.
	Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist eine deutsche Meldeadresse.
	Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.
	A1-6.5.2 Hat der Versicherungsnehmer durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner im Umfang dieses Vertrages versicherten gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsne...
	Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, w...
	A1-6.5.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Be...
	A1-6.6 Vermögensschäden
	A1-6.6.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind.
	A1-6.6.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögensschäden
	a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
	b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;
	c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
	d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
	e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
	f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
	g) aus Rationalisierung und Automatisierung;
	h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutz-rechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
	i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
	j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien /Organe im Zusammenhang stehen;
	k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
	l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;
	m) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).
	A1-6.7 Selbständige nebenberufliche Tätigkeiten
	A1-6.7.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus selbstständigen Nebentätigkeiten innerhalb Deutschlands mit einer Versicherungssumme von 10.000.000 Euro, die mit dem versicherten Tier betrieben werden. Versichert sind ...
	- als Schulungshund bzw. -pferd;
	- als Rettungs- oder Suchhund bzw. -pferd;
	- zu therapeutischen Zwecken.
	A1-6.7.2 Leistungsvoraussetzungen
	- Es handelt sich um eine selbstständige Nebentätigkeit, die in der Freizeit des Versicherungsnehmers ausgeübt wird; der überwiegende Lebensunterhalt wird anderweitig bestritten.
	- Es wird kein Personal beschäftigt.
	- Der Umsatz in den letzten zwölf Monaten vor dem Schadeneintritt betrug höchstens
	- in der Tariflinie Exklusiv: 6.000 Euro,
	- in der Tariflinie Premium: 22.000 Euro.
	Sofern der Umsatz den genannten Betrag übersteigt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
	Treffen diese Voraussetzungen nicht oder nicht mehr zu, besteht kein Versicherungsschutz für Schäden im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit. Die Bestimmungen in A1-8 (Erhöhung und Erweiterung des versicherten Risikos) und A1-9 (Vorsorgeversicherung) f...
	A1-6.7.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche
	a) wegen Schäden aus der Verwendung von Kutschen, Planwagen oder Schlitten;
	b) aus der Vermietung oder dem gewerbsmäßigen Verleih von Reittieren;
	c) aus der Erteilung von Reitunterricht;
	d) wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
	- die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese S...
	- die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt di...
	- die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden...
	e) wegen Vermögensschäden;
	f) wegen Schäden durch Risiken, die nicht dem Charakter der selbstständigen Nebenberufstätigkeit entsprechen.
	A1-6.8 Bergungs- und Rettungskosten (gilt nur für die Tariflinie Premium)
	Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch öffentlich-rechtliche und private Bergungen des versicherten Tieres inkl. der Bergungskosten.
	A1-6.9 Neuwertentschädigung (gilt nur für die Tariflinie Premium)
	Der Versicherer leistet auf Wunsch des Versicherungsnehmers für Sachschäden Schadenersatz zum Neuwert.
	Darüber hinaus ersetzt der Versicherer auch die Differenz zwischen Neu- und Zeitwert, wenn der Versicherungsnehmer während der Wirksamkeit dieses Vertrages durch einen Hund oder ein Reit- und Zugtier eines Dritten einen Schaden erleidet und der Tierha...
	Wenn ein Schaden über die Forderungsausfalldeckung gemäß A3 zum Zeitwert reguliert wird, gilt diese Regelung entsprechend.
	Die Höchstentschädigung ist auf 5.000 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt.
	Der beschädigte/zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschädigung/Zerstörung nicht älter als 24 Monate ab Kaufdatum sein. Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungsnehmer. Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht ledigli...
	Ausgeschlossen ist die Entschädigung zum Neuwert bei Schäden an
	a) mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z. B. Mobile Telefone, Pager),
	b) Computern jeder Art, auch tragbaren Computersystemen (z. B. Laptop, Tablet-PC),
	c) Film- und Fotoapparaten,
	d) tragbaren Musik- oder Videowiedergabegeräten (z. B. MP3-Player, CD-Wiedergabegeräte),
	e) Brillen jeder Art.
	A1-6.10 Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit (gilt nur für die Tariflinie Premium)
	- mindestens 12 Monate vollbeschäftigt gewesen ist
	- die Arbeitslosigkeit mindestens 1 Monat andauert
	- keiner bezahlten Beschäftigung mehr nachgeht
	- bei der Agentur für Arbeit („Arbeitsamt“) als arbeitslos gemeldet ist
	- die Prämie zu diesem Vertrag gezahlt ist,

	A1-6.11 Verzicht auf Anrechnung des Mitverschuldens (gilt nur für die Tariflinie Premium)
	Der Versicherer verzichtet auf Wunsch des Versicherungsnehmers bei Schäden bis 500 Euro auf die Anrechnung eines mitwirkenden Verschuldens oder einer mitwirkenden Verantwortlichkeit des Geschädigten gem. § 254 BGB.
	A1-6.12 Sonstige Besondere Regelungen zur Tierhalterhaftpflichtversicherung
	Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen
	a) Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt,
	b) Schäden durch tierische Ausscheidungen,
	c) Flurschäden.
	A1-6.13 Besondere Regelungen zur Hundehalterhaftpflichtversicherung
	Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
	a) als Halter von Welpen des versicherten Hundes bis zu einem Alter von
	- in der Tariflinie Exklusiv: 12 Monaten,
	- in der Tariflinie Premium: 18 Monaten;
	Voraussetzung ist, dass sich die Welpen und das Muttertier (Hündin) bis dahin im Besitz des Versicherungsnehmers befinden. Die Versicherung über diese Zeit hinaus ist besonders zu vereinbaren.
	b) aus dem Besuch einer Hundeschule sowie Ansprüche von Figuranten (Scheinverbrechern);
	c) aus der privaten Teilnahme an Hundesportveranstaltungen (z. B. Turniere, Hunde-/Hundeschlittenrennen, Agility-Sport, Dog-Dancing, Flyball), Schauvorführungen, Hundelehrgängen und -prüfungen, sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);
	d) aus der privaten Nutzung des Hundes als Schulungs-, Rettungs- oder Suchhund, zu therapeutischen Zwecken (z. B. auch Lesehunde und Mantrailing-Hunde) und bei ehrenamtlichen Tätigkeiten;
	e) aus dem Führen ohne Leine und Maulkorb.
	A1-6.14 Besondere Regelungen zur Pferdehalterhaftpflichtversicherung
	A1-6.14.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
	a) als Halter von Fohlen der versicherten Stute bis zu einem Alter von
	- in der Tariflinie Exklusiv: 12 Monaten,
	- in der Tariflinie Premium: 18 Monaten;
	Voraussetzung ist, dass sich die Fohlen und das Muttertier bis dahin im Besitz des Versicherungsnehmers befinden. Die Versicherung über diese Zeit hinaus ist besonders zu vereinbaren.
	b) aus der privaten Teilnahme an Pferdesportveranstaltungen (z. B. Pferderennen und -turniere, Distanzritte), Schauvorführungen, Reitunterricht sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);
	c) aus der privaten Nutzung des Pferdes zu therapeutischen Zwecken;
	d) aus der gelegentlichen, unentgeltlichen und privaten Reitlehrertätigkeit als reine Gefälligkeitsleistung beim Unterrichten von Reitern auf dem versicherten Pferd;
	e) aus dem Reiten mit und ohne Sattel, sowie aus dem Reiten und Führen von Reittieren mit gebissloser Zäumung;
	f) aus dem Führen von Handpferden;
	g) aus der unentgeltlichen Überlassung/Leihe von Pferden an Dritte (Fremdreiterrisiko);
	h) aus der Verwendung der Reittiere als Zugtiere bei unentgeltlichen privaten Kutsch-, Planwagen- oder Schlittenfahrten;
	i) wegen Schäden aus der gelegentlichen Zurverfügungstellung von Reittieren zu Vereinszwecken und/oder für Veranstaltungen.
	A1-6.14.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche
	a) wegen Schäden aus dem Besitz von Kutschen, Planwagen oder Schlitten;
	b) wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer in Obhut genommenen Reittieren (Pensionstieren);
	c) aus der Vermietung oder dem gewerbsmäßigen Verleih von Reittieren.
	A1-7 Allgemeine Ausschlüsse
	A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
	Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.
	A1-2.3 findet keine Anwendung.
	A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen
	Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
	- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
	- Arbeiten oder sonstige Leistungen
	erbracht haben.
	A1-2.3 findet keine Anwendung.
	A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander
	Ausgeschlossen sind Ansprüche
	a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,
	b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,
	c) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrags.
	Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
	A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen
	Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer
	a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;
	A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierung
	Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
	A1-7.11 Übertragung von Krankheiten
	Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen
	a) Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren,
	b) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind.
	In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.
	A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen
	Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche entstehen durch
	a) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
	b) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.
	A1-7.13 Strahlen
	Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).
	A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
	Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.
	A1-2.3 findet keine Anwendung.
	A1-7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze
	Ausgeschlossen sind Ansprüche
	a) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Ra...
	b) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus
	- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen be...
	- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförde-rung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen.
	c) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer von Luftlandeplätzen.
	Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Luft- oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
	A1-7.16 Wasserfahrzeuge
	Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer e...
	Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt...
	A1-7.17 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer Daten
	Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus
	a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,
	b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
	c) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
	d) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
	A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)
	A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos.
	Dies gilt nicht
	- für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie
	- für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.
	A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften.
	In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem de...
	A1-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
	A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort versichert.
	Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Prämienrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige,...
	Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht ...
	Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine angemessene Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe der Prämie innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für ...
	A1-9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 4 auf den Betrag von 10.000.000 Euro für Personen-, Sach- und für Vermögensschäden begrenzt.
	A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für
	a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
	b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
	c) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, mit Ausnahme von versicherungspflichtigen Hunden. Ausgeschlossen hiervon bleiben folgende Hunderassen sowie deren Kreuzungen bzw. Mischlinge:
	– (American) Pitbull Terrier
	– Alano Español
	– American Bulldog
	– American Staffordshire Terrier
	– Bandog
	– Bullmastif
	– Bullterrier
	– Cane Corso
	– Dogo Argentino
	– Dogue de Bordeaux
	– Fila Brasileiro
	– Kangal
	– Mastiff
	– Mastin Español
	– Mastino Napoletano
	– Rottweiler
	– Staffordshire Bullterrier
	– Tosa-Inu
	d) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind;
	e) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.
	f)  Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder wurden.
	A1-10 Fortsetzung der Tierhalterhaftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers
	a) Für den mitversicherten Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner und/oder deren unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versic...
	b) Wird die nächste Prämienrechnung durch den überlebenden Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.
	c) Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt.
	Abschnitt A2 Besondere Umweltrisiken
	A2-1 Gewässerschäden (außer Anlagerisiko)
	A2-1.1 Umfang des Versicherungsschutzes
	Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). Hierbei werden Vermö...
	Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber der Versicherungsnehmer ist, resultieren, besteht Versicherungsschutz ausschließlich für Anlagen bis 150 l/kg Inhalt (Kleingebinde) soweit das G...
	Wenn mit den Anlagen die oben genannten Beschränkungen überschritten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9).
	A2-1.2 Rettungskosten
	Der Versicherer übernimmt
	- Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie
	- außergerichtliche Gutachterkosten.
	Rettungskosten entstehen, wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte.
	Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachterkosten zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.
	Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit von ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versichere...
	A2-1.3 Ausschlüsse
	a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbe...
	A1-2.3 findet keine Anwendung.
	b) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich
	- auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder
	- unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen beruhen.
	Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
	A2-2 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)
	a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
	b) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
	c) Schädigung des Bodens.
	A2-2.1 Versichert sind - abweichend von A1-3.1 - den Versicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags
	- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
	- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.
	Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, ...
	Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertra...
	A2-2.2 Ausland
	Versichert sind im Umfang von A1-6.5 die im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretenden Versicherungsfälle.
	Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.
	A2-2.3 Ausschlüsse
	a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltsc...
	A1-2.3 findet keine Anwendung.
	b) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
	- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.
	- für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.
	A2-2.4 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 5.000.000 Euro und stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.
	Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.
	Abschnitt A3 Forderungsausfallrisiko
	A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
	A3-1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgenden Voraussetzungen:
	- Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte kann seiner Schadensersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist...
	- die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert.
	Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadensersatz verpflichtet i...
	A3-1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der in diesem Vertrag geregelten Tierhalterhaftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher f...
	A3-1.3 Mitversichert sind - abweichend von A1-7.1 – Schäden, die durch ein vorsätzliches Handeln des Schädigers entstanden sind.
	A3-2 Leistungsvoraussetzungen
	A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Vereinigtes Königreich, ...
	A3-2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass
	- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,
	- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadensersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder
	- ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde,
	A3-2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an d...
	und
	A3-2.4 dieser bzw. diese der Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen und ausführlichen Erteilung der Auskünfte zum Schadenereignis nachgekommen ist und den Versicherer über den gesamten Schriftwechsel informiert bzw. auf Verlangen des Versicherers diesen ü...
	Bei einer Verletzung dieser Verpflichtung gilt B3-3.3 entsprechend.
	A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung
	A3-3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.
	A3-3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entsc...
	A3-3.3 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.
	A3-4 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko
	A3-4.1 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
	a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung (bspw. gerichtliche und außergerichtliche Kosten zur Durchsetzung der Forderung oder aufgewendete Zwangsvollstreckungskosten. Bei Vereinbarung der Tariflinie Premium siehe jedoch A3-5 Spez...
	b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs;
	c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;
	d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz
	- ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z. B. der Schadensversicherer des Versicherungsnehmers) oder
	- ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt.
	e) Ansprüche, die in ursächlichem Zusammenhang mit Nuklear- und genetischen Schäden, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.
	A3-5 Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz (gilt nur für die Tariflinie Premium)
	A3-5.1 Versicherte Personen:
	Versichert sind der jeweilige Versicherungsnehmer und die versicherten Personen dieser Tierhalterhaftpflichtversicherung.
	A3-5.2 Hinweis auf die zu Grunde liegenden Bedingungen:
	Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspruches im Rahmen der Forderungsausfalldeckung gemäß A3-1 bis A3-4 nicht durch eine anderweitig bestehende Rechtsschutzversicherung gedeckt, leistet der Versicherer Schadenersatz-Rechtsschutz gem...
	Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maßgeblich.
	Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der Erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt,
	– der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten ist oder der
	– soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt – beendet ist.
	Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als zwei Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird.
	Im Falle der Beendigung dieser Tierhalterhaftpflichtversicherung endet auch der Versicherungsschutz der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung.
	A3-5.3 Nicht versicherte Rechtsangelegenheiten
	Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
	– im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils oder im Zusammenhang mit Bergbauschäden;
	– mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversicherter Personen desselben Versicherungsvertrages untereinander, nichtehelicher und ehelicher Lebenspartner gegeneinander im ursächlichen Zusammenhang mit der Lebensgemeinschaft, auch nach deren Beendigung;
	– In Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;
	– vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internationalen Gerichten.
	A3-5.4 Leistungsumfang
	Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten
	– eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes;
	– des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;
	– der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Partei angeordnet ist, in Höhe von maximal 2.600 Euro pro Rechtsschutzfall;
	– die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstanden sind, soweit der Versicherte zu deren Erstattung verpflichtet ist;
	– eines Zwangsvollstreckungsschrittes.
	Die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 150.000 Euro begrenzt. Zahlungen für den Versicherten und mitversicherte Personen auf Grund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen auf Grund mehre...
	Der Versicherer trägt nicht
	– Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, das seine hiervon abweichende Kostenve...
	– Kosten auf Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als ein Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;
	– Kosten, die der Versicherungsnehmer dieser Tierhalterhaftpflichtversicherung ohne Rechtspflicht übernommen hat;
	– Kosten, die auf Grund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;
	– Kosten, zu deren Übernahme ein anderer Rechtsschutzversicherer verpflichtet wäre, wenn der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutzvertrag nicht bestünde.
	Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für
	– die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers notwendigen in Textform vorliegenden Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;
	– die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherten erforderlichen Dolmetschers und trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.
	A3-5.5 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles
	Der Versicherte hat
	– den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt vollständig über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;
	– soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden
	– vor Erhebung von Klagen oder Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen;
	– alles zu vermeiden, was die unnötige Erhöhung von Kosten oder die Erschwerung ihrer Erstattung verursachen könnte.
	Ansprüche des Versicherten gegen Dritte auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Erstattung auf den Versicherer über.
	Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen auf Verlangen mitzuwirken.
	Verletzt der Versicherte diese Pflichten, kann der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei werden, es sei denn, die Verletzung beruhte weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung bl...
	Der Versicherer bestätigt dem Versicherten den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherte Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes...
	A3-5.6 Stichentscheid
	A3-5.6.1 Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, weil
	a) der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht oder
	b) im Schadenersatz-Rechtsschutz die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, ist dies der versicherten Person unverzüglich unter Angabe der Gründe in Textform mitzuteilen.
	A3-5.6.2 Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß A3-5.6.1 verneint und stimmt die versicherte Person der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder von ihm noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versich...
	A3-5.6.3 Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat...
	A3-5.7 Risikoträger des Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutzes
	Die Regelungen unter A3-5.1 bis A3-5.6 sind Bestandteil eines Gruppenvertrages, der zwischen der INTER Versicherungsgruppe und dem Risikoträger für den Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz abgeschlossen wurde. Risikoträger des Spezial-Schadenersatz-Rech...
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	Abschnitt A4 Garantieleistungen
	A4-1 Verzicht auf Einrede der Vorvertraglichkeit beim Versichererwechsel
	A4-2 Versehentliche Obliegenheitsverletzung
	A4-3 Arbeitskreis Beratungsprozesse
	A4-4 Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen
	A4-5 Künftige Leistungsverbesserungen - Upgrade-Klausel
	A4-6 Verzicht auf Rücktritt bei vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung (gilt nur für die Tariflinie Premium)
	A4-7 Verzicht auf Kündigung im Erstversicherungsfall (gilt nur für die Tariflinie Premium)
	A4-8 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung (gilt nur für die Tariflinie Premium)
	– Nichtzahlung der Prämie leistungsfrei ist,
	– der Verletzung einer Obliegenheit, die Leistung ganz oder teilweise verweigert hat.
	a) Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
	– dem Versicherer des anderweitig bestehenden Versicherungsvertrages, zunächst den Versicherungsfall anzuzeigen und dort seine Ansprüche geltend zu machen,
	– diesen zur Differenzdeckung unverzüglich zu melden, sobald er von dem anderweitigen Versicherer informiert wird, dass ein gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die Leistungspflicht fällt; die Police inkl. Nachträge und ...
	b) Folgen der Obliegenheitsverletzung
	A4-9 Besserstellungsklausel (gilt nur für die Tariflinie Premium)
	- Tatbestände, die gegen tarifliche Mehrprämie bei der INTER Allgemeine Versicherung AG hätten versichert werden können oder die gemäß Tarif anfragepflichtig sind;
	- Tatbestände, für die bei der INTER Allgemeine Versicherung AG Zeichnungsverbot besteht;
	- Personen-Deckungen bei Asbest ohne Sublimit;
	- Deckungen für Anlagen nach dem Wasserhaushaltsgesetz.
	A(GB)-1 Abtretungsverbot
	A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf die Prämie (Prämienregulierung)
	A(GB)-2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Prämienrechnung erfolgen. ...
	A(GB)-2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eing...
	A(GB)-2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie verlangen. Wer...
	A(GB)-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre.
	A(GB)-3 Prämienangleichung und Kündigungsrecht nach Prämienangleichung
	A(GB)-3.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienangleichung. Soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Prämienangleichung statt. Mindestprämien unterliegen unabhängig von der Art der Prämienberechnun...
	A(GB)-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtv...
	Als Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
	Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenszahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.
	A(GB)-3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahresprämie um den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Prämienangleichung). Die veränderte Folgejahresprämie wird...
	Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf der Versic...
	A(GB)-3.4 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.
	A(GB)-3.5 Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des V...
	Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung zugehen.
	Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht.
	A(GB)-4 Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für private Haftpflichtrisiken)
	- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehören.
	- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei...
	- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner Begründung sind die die Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.
	A(GB)-5 Regressverzicht
	A(GB)-6 Beschwerdestellen / Aufsichtsbehörde / Streitbeilegung
	A(GB)-6.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.
	Versicherungsombudsmann e.V.  Postfach 080632 10006 Berlin  E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de Internet: www.versicherungsombudsmann.de Telefon 0800 3696000, Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)
	Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.
	Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattf...
	A(GB)-6.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht de...
	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  Sektor Versicherungsaufsicht  Graurheindorfer Straße 108  53117 Bonn  E-Mail: poststelle@bafin.de Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108 – 1550
	Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.
	A(GB)-6.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
	A(GB)-7 Gerichtsstände
	A(GB)-7.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
	– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
	– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.
	A(GB)-7.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
	– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
	– dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.
	A(GB)-7.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abwei...
	Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Prämienzahlung
	B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes
	B1-2 Prämienzahlung, Versicherungsperiode, Prämienberechnungsgrundlage
	B1-2.1 Prämienzahlung
	Je nach Vereinbarung werden die Prämien im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie.
	B1-2.2 Versicherungsperiode
	Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.
	B1-2.3 Versicherungsjahr
	Das Versicherungsjahr beträgt ein Jahr. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.
	B1-3 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
	B1-3.1 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
	Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.
	Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
	Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.
	Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
	B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
	Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht veranlasst hat.
	Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
	B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers
	Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den V...
	Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.
	B1-4 Folgeprämie
	B1-4.1 Fälligkeit
	Eine Folgeprämie wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig.
	Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.
	B1-4.2 Verzug und Schadensersatz
	Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.
	Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
	B1-4.3 Mahnung
	Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mi...
	Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.
	B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung
	Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der...
	B1-4.5 Kündigung nach Mahnung
	Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen.
	Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung...
	B1-4.6 Zahlung der Prämie nach Kündigung
	Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veran...
	Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.
	B1-5 Lastschriftverfahren
	B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers
	Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
	Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlun...
	B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
	Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brie...
	Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
	Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
	B1-6 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz
	Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.
	B1-6.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
	B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer ...
	Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlte Prämie zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in...
	B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm die Prämie bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.
	Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.
	B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.
	B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu de...
	B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein an...
	Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu,...
	Abschnitt B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung
	B2-1 Dauer und Ende des Vertrags
	B2-1.1 Vertragsdauer
	Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
	B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung
	Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegange...
	B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
	Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
	B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
	Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweilige...
	B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses
	Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.
	B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall
	B2-2.1 Kündigungsrecht
	B2-2.1.1 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn
	a) vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Umweltschäden geleistet wurde,
	b) der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat,  oder
	c) dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.
	Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.
	B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
	Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperio...
	B2-2.3 Kündigung durch Versicherer
	Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
	B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen
	B2-3.1 Übergang der Versicherung
	Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.
	Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.
	B2-3.2 Kündigung
	Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mon...
	Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehle...
	B2-3.3 Prämie
	Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den Erwerber während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.
	Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.
	B2-3.4 Anzeigepflichten
	Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.
	Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. Der Versicherer muss hierzu ...
	Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche...
	Abschnitt B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
	B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
	B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
	Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Vers...
	Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksic...
	Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
	B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
	B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
	Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz.
	Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
	Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder andere...
	Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherung...
	B3-1.2.2 Kündigung
	Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
	Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.
	B3-1.2.3 Vertragsänderung
	Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bed...
	Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit...
	B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers
	Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weite...
	B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers
	Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflich...
	B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers
	Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
	B3-1.6 Anfechtung
	Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.
	B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers
	Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist b...
	B3-2 Entfällt
	B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
	B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
	B3-3.1.1 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein ...
	B3-3.1.2 Rechtsfolgen
	Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Ke...
	Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.
	B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
	Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:
	B3-3.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuho...
	B3-3.2.2 Zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt:
	a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.
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